
Bulletin Oktober 2014

Geschätzte Stimmberechtigte von Glarus Nord
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Gemeinderichtplan (GRIP) entstand im Laufe der letzten 2.5 Jahre. Dabei galt es vielfältige Interessen
unterschiedlicher Gruppen zu berücksichtigen, die teilweise gänzlich gegensätzliche, berechtigte Anliegen
vertreten. Der vorliegende Richtplan ist das Ergebnis intensiver Diskussionen und ein Beispiel eines schwei-
zerischen Kompromisses aller Anspruchsgruppen. Der Gemeinderichtplan in seiner heutigen Form ist das
Resultat engagierter Arbeit und vor allem einer gelungenen Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde, den
Kommissionen, den Experten, dem Ortsplaner, den verschiedenen Interessensvertretern und der Bevölke-
rung. Er wurde im Laufe der Jahre während zahlreicher Sitzungen und durch Mitwirkungsmöglichkeiten
immer wieder verfeinert und angepasst. Damit liegt heute ein umfangreiches und breit abgestütztes 
Planungsinstrument vor, welches den Grundstein für die künftige räumliche und strategische Entwicklung
der Gemeinde Glarus Nord legen kann.

Der Gemeinderichtplan ist weder parzellenscharf noch grundeigentümerverbindlich, sondern besitzt eine
relativ hohe Flughöhe. Er ist eine Art Vision, wie sich Glarus Nord in Zukunft entwickelt. Er ist als behörden -
verbindliches Instrument richtungsweisend für künftige raumplanerische Entscheide und damit für die
räumliche, ökonomische, ökologische und gesellschaftliche Entwicklung der Gemeinde.

Der Gemeinderichtplan ermöglicht Spielräume und Flexibilität. Eine Konkretisierung der räumlichen Fest-
legungen erfolgt in der nächsten Planungsphase, in der Nutzungsplanung; der Ausarbeitung des Zonen-
plans und des Baureglements. Auch hier spielt die Mitwirkung der Bevölkerung wieder eine zentrale Rolle.
Der Gemeinderichtplan ist somit Teil einer rollenden Planung, welche etappenweise konkretisiert und dabei
aktualisiert wird.

Der Gemeinderichtplan ist folglich ein Schlüsselprojekt für die Gemeinde und soll die groben Leitplanken
für eine harmonisierte Nutzungsplanung vorgeben. Er bildet neben der Finanzplanung ein zentrales 
Führungsinstrument der Gemeinde und ist damit von herausragender Bedeutung. Bei einer Annahme des
Gemeinderichtplans am 02. Oktober 2014 kann die anstehende Revision der Nutzungsplanung zügig 
vorangetrieben werden. Dadurch können die Behörden effizient arbeiten und es kann Planungssicherheit
für alle Beteiligten gewährt werden (derzeit arbeitet die Gemeinde mit 8 gültigen, unterschiedlichen Bau-
ordnungen und Zonenplänen, was sehr aufwändig ist).

Der Gemeinderat und das Parlament stehen hinter dem Gemeinderichtplan in seiner heutigen Form. Daher
ist es dem Gemeinderat ein grosses Anliegen, dass auch Sie dieser ausgewogenen Vorlage des Gemeinde-
richtplans Ihr Vertrauen schenken. 

Freundliche Grüsse
Martin Laupper-Müller
Gemeindepräsident Glarus Nord

Gemeindeversammlungsunterlagen (2. Teil)

Ausserordentliche Gemeindeversammlung der Gemeinde Glarus Nord
vom Donnerstag, 2. Oktober 2014, 19.30 Uhr, linth-arena sgu, Näfels
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Gratisbus 
 
Der Stimmrechtsausweis gilt auf dem 
Busnetz Glarner Unterland / Kerenzerberg 
als Fahrausweis. Wir bitten Sie deshalb, 
von diesem Angebot Gebrauch zu machen 
und mit dem öffentlichen Verkehrsmittel 
anzureisen. 
 
Bus ab Bilten: 
 Bilten: Bahnhof ab 19.08  
 Bilten: Post / Gemeindehaus ab 19.10 
 Niederurnen: Ziegelbrückstr. ab 19.16 
 Niederurnen: Ochsenplatz ab 19.17 
 Oberurnen: Feuerwehrplatz ab 19.20 
 Näfels: linth-arena sgu an 19.22 

 
 
Zusätzliche Haltestellen:  
- Bilten: Sägestrasse, Abzweigung  

Seggenstrasse;  
-  Niederurnen: Friedhof; 
-  Oberurnen: im Horn, im Grütli. 
 
 
Bitte bringen Sie Ihren persönlichen 
Stimmrechtsausweis sowie die beiden 
Bulletins Oktober 2014 zwecks besserer 
Orientierung in den einzelnen Kapiteln, an 
die Gemeindeversammlung mit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprachform  
Alle Personen- und Funktionsbezeichnun-
gen in diesen Versammlungsunterlagen 
beziehen sich gleichermassen auf beide 
Geschlechter. 
 

 
Bus ab Mühlehorn: 
 Mühlehorn: Bahnhof ab 18.38 
 Obstalden: Post ab 18.48 
 Filzbach: Post ab 18.52 
 Mollis: Post ab 19.05 
 Näfels-Mollis: Bahnhof ab 19.10 
 Näfels: linth-arena sgu an 19.13 

 
Zusätzliche Haltestellen:  
-  Mühlehorn: Dorf, Oberdorf, Stutz, Hoh- 

rain, Beerenboden; 
- Obstalden: Stocken, Walenguflen; 
-  Filzbach: Reutegg, Milchzentrale, Gara-

ge, Römerturm; 
- Mollis: Winden, Chapellenstutz, Beglin-

gen, Haltli, Kirchenplatz; 
- Näfels: Post, Freulerpalast, Letz, Schö-

negg. 
 
Nach Versammlungsende stehen Ihnen 
Extrabusse nach Oberurnen � Niederur-
nen � Bilten und nach Mollis � Filzbach � 
Obstalden � Mühlehorn zur Verfügung. 
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Traktanden: 
 
1. Begrüssung und Mitteilungen  
 

2. Erlass kommunaler Richtplan der Ge-
meinde Glarus Nord (GRIP) 

 
3. Varia 
 

 
 

1. Begrüssung und Mitteilun-
gen 

 
 

 
2. Erlass kommunaler Richt-

plan der Gemeinde Glarus 
Nord (GRIP) 

 
 
1. Wichtige Hinweise zum 2. Teil des 

Bulletins zuhanden der a.o. Ge-
meindeversammlung 

 
Sie halten den zweiten Teil des Bulletins 
zur a.o. Gemeindeversammlung vom 02. 
Oktober 2014 in den Händen. Dieser zwei-
te Teil beinhaltet die innert der Auflagefrist 
vom 31. Juli bis 02. September 2014 frist-
gerecht (Poststempel) eingegangenen 
Anträge der Stimmberechtigten. Diese 
sind durch die Verwaltung (nach dem Wil-
len der Antragsteller) zusammengefasst 
und nachfolgend abgedruckt. In der Beila-
ge zu diesem Bulletin sowie auf der 
Homepage der Gemeinde Glarus Nord 
sind sämtliche Anträge, wie sie von den 
Stimmberechtigten eingereicht wurden, in 
Original abgedruckt bzw. jederzeit abruf-
bar. Selbstverständlich können die Anträ-
ge wie gewohnt bei der Gemeindekanzlei 
bestellt werden. Zu den Anträgen finden 
Sie anschliessend die inhaltliche Stellung-
nahme gemäss Parlamentsbeschluss mit 
dem entsprechenden Antrag an die Ge-
meindeversammlung.  
 
Traktandum 2 der a.o. Gemeindever-
sammlung "Erlass kommunaler Richtplan 
der Gemeinde Glarus Nord (GRIP)" wird 
vorliegend wie erwähnt als Fortsetzung 
des 1. Teils des Bulletins, welches den 
Stimmberechtigten per 31. Juli 2014 zuge-

stellt wurde, behandelt, ergänzt mit den 
Anträgen der Stimmberechtigten und der 
Stellungnahme sowie den entsprechenden 
Anträgen gemäss dem vom Parlament 
verabschiedeten Richtplan. 
 
An dieser Stelle sei mit Blick auf die Be-
handlung von Traktandum 2 "Erlass kom-
munaler Richtplan der Gemeinde Glarus 
Nord (GRIP)" nochmals auf Art. 18 der 
Gemeindeordnung hingewiesen:  
 
GO Art. 18: Vorgängige Einreichung von 
Anträgen 
1. Bei folgenden Vorlagen an die Gemein-

deversammlung sind Anträge auf Abände-
rung spätestens 30 Tage vor der Ver-
sammlung dem Gemeinderat begründet 
einzureichen (Art. 52 Abs. 1 GG): Erlass 
und Abänderung von Nutzungsplänen, Er-
lass und Abänderung von Überbauungs-, 
Struktur-, Entwicklungs- und Verkehrsplä-
nen, sofern in allen diesen Fällen vorgän-
gig ein öffentliches Auflageverfahren 
stattgefunden hat. 

2. In allen diesen Fällen sind Anträge an der 
Gemeindeversammlung selber nur noch 
zulässig, soweit sie in unmittelbarem Zu-
sammenhang mit einem rechtzeitig vor-
gängig eingereichten Antrag stehen. 

 
 
2. Während der Auflagefrist einge-

gangene Anträge der Stimmberech-
tigten 

 
Während der Auflagefrist vom 31. Juli bis 
02. September 2014 sind die in der nach-
folgend abgedruckten Tabelle aufgeführ-
ten Anträge eingereicht worden.  
 
In der Tabelle ist die Nummer des An-
trags, die Namen des oder der Antragstel-
ler(s), das Kapitel GRIP, der wortwörtlich 
eingereichte Antrag, die zusammenge-
fasste Begründung sowie die Stellung-
nahme des Gemeinderates zu den einzel-
nen Anträgen aufgeführt. 
 
 

Grundsatzantrag 

Abänderungsantrag 

Eventualantrag 

Unzulässiger Antrag 
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Antrag

Nr.

Antragsteller Art des Antrags Kapitel 

GRIP

Antrag (wörtlich) B     

7 Ronald Hämmerli, Bilten 01 Grundsatzantrag Hiermit beantrage ich Ihnen die Gesamtrückweisung des Gemeinderichtplans GRIP. 1. Seit den neunziger Jahren sind die FFF bei Bund und Kanton immer noch pendent.
2            

       
           

         
     
        
            

    
             

     
    
    

     

           
        

         
             

          
         

          
     

 
      

22a Priska Müller Wahl, 
Niederurnen; Margreet 
Vuichard, Mollis; Urs 
Schweikert, Näfels; Beat 
Briggen, Niederurnen; Nadine 
Landolt, Näfels

02 Abänderungsantrag 2.2.2. Antrag für den 2. Teil des Bulletins zur a.o. GV vom 2. Oktober 2014: 
Der Unterschied zwischen dem vom Gemeinderat angestrebten Wachstum (plus 4500 
EinwohnerInnen bzw. 1.7% jährliches Wachstum) und einem Wachstum mit 3000 zusätzlichen 
Einwohnern (1.1% jährliches Wachstum; leicht höher als Szenarien von Bund & Kanton) in 
Bezug auf die Siedlungs- und Gemeindeentwicklung soll aufgezeigt werden. Dabei sollen 
einerseits die direkten Auswirkungen auf den Siedlungsraum enthalten sein und andererseits 
eine Abschätzung der indirekten Folgen z.B. auf die öffentliche Infrastruktur und Steuersubstrat 
aufgezeigt werden. So kann sich die stimmberechtigte Bevölkerung über beide Varianten ein 
Bild machen und es kann abgestimmt werden. 
Falls dies im Bulletin dargestellt werden kann, soll ein Grundsatzentscheid am 2.Okt. gefällt 
werden. Ansonsten zu einem späteren Zeitpunkt.

Antrag zum Grundsatz für Siedlungsentwicklung:
Es soll an der GV vom 2. Okt. 2014 über folgenden Grundsatzentscheid zu der 
Schlüsselgrösse Bevölkerungswachstum bis 2030 abgestimmt werden: Soll Glarus Nord ein 
schnelles Wachstum mit 4500 neuen BewohnerInnen anstreben (Variante 1: Gemeinderat) 
oder eine Entwicklung mit mittlerem Wachstum von 3000 zusätzlichen EinwohnerInnen 
(Variante 2; leicht höher als Kanton & Bund) weiterverfolgen?

E             
         

            
            

         
           

            
           

         

          
          

            
            
       

     

         

22b Priska Müller Wahl, 
Niederurnen; Margreet 
Vuichard, Mollis; Urs 
Schweikert, Näfels; Beat 
Briggen, Niederurnen; Nadine 
Landolt, Näfels

05 Eventualantrag 4.1 Eventualantrag zu Antrag Nr. 22a - 4.1 Siedlungsentwicklung und -gebiet S. 34:
Die Abstimmungsanweisung soll mit folgendem zweiten Satz ergänzt werden: Sie (Gemeinde 
Glarus Nord) zeigt parallel zur Erarbeitung der Nutzungsplanung auf, wie sich das 
Bevölkerungswachstum mit 4500 zusätzlichen EinwohnerInnen direkt und indirekt auf Glarus 
Nord auswirkt (=Variante 1) im Vergleich zu einem gemässigten Wachstumsszenario mit 3000 
zusätzlichen EinwohnerInnen (=Variante 2), was leicht über den Szenarien von Bund und 
Kanton liegt. 
Die Bevölkerung soll an einer kommenden Gemeindeversammlung einen Grundsatzentscheid 
über diese zwei Varianten fällen können, der für die weitere Planung richtungsweisend ist. 
Zudem wäre bei der Spalte Termine/Verfahren S.35: mit "2015/ Grundsatzentscheid 
Bevölkerungswachstum" anzupassen. 

E             
         

            
            

         
           

            
           

         

          
          

           
          
         

          
    

  
D      

15g Hansjörg Stucki, Oberurnen; 
René Brandenberger, Mollis; 
Stefan Gasser, Bilten

02 Abänderungsantrag 4.1 2. Absatz von 4.1 Richtungsweisende Festlegungen (kommunales Hauptzentrum) sei wie folgt 
zu ändern: "Der Standort des Gemeinde-Hauptzentrums wird parallel zur Nutzungsplanung 
geklärt. Eine entsprechende GRIP-Anpassung wird der Gemeindeversammlung spätestens 
zusammen mit dem Nutzungsplanungs-Beschluss vorgelegt."

     
          

           
            

        
           

   

13a René Brandenberger, Mollis 02 Abänderungsantrag 4.1 Die richtungsweisenden Festlegungen (Seite 34 im Richtplantext) seien wie folgt zu ändern: 
1. Näfels/Mollis bilden das Gemeinde-Hauptzentrum von Glarus Nord ist ersatzlos zu streichen.

E           
         

         
       

      
          

         
      

4.1 Siedlungsentwicklung/Siedlungsgebiet

          
         

          

      

1. Allgemeine Erläuterungen

2. Materielles (siehe Bulletin Kapitel 2.1)

2.2. Bevölkerung

3. Grundzüge der räumlichen Entwicklung

4. Siedlung (siehe Bulletin Kapitel 2.3)
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    Begründung (Zusammenfassung) Stellungnahme des Gemeinderates 

7            1. Seit den neunziger Jahren sind die FFF bei Bund und Kanton immer noch pendent.
2. Finanzen sind nicht ausgewiesen. Was kostet dieser Gemeinderichtplan GRIP, wenn 
eine Umzonung oder es zu einem Landabtausch kommt?
3. Geschwindigkeit Wachstum GL Nord zu schnell, der Gemeinderichtplan GRIP wurde 
nur oberflächlich behandelt, es hat zu viele Lücken und Tücken
4. Regionen werden zu wenig berücksichtigt.
5. Wo ist das Konzept für die Fahrenden, (Zigeuner)?
6. ESP Eternit Schweiz AG, Riet Niederurnen darf nicht mit dem Gemeinderichtplan 
GRIP behandelt werden, siehe Ordnungsantrag.
7. Rückweisung, auch weil es den ganzen Kanton gesamthaft trifft, von den Kosten 
ausgegangen Pro Gemeinde Nord, Mitte, Süd.
8. Umfahrung wurde nicht berücksichtigt
9. Verkehr wurde nicht berücksichtigt
10. Schulen wurden nicht berücksichtigt, etc.

Eine gesamtheitliche Rückweisung des GRIP ist weder zielführend noch angemessen. Die 
Konsequenzen einer Rückweisung wären gravierend. Es würde über längere Zeit eine 
strategisch-planerische Ausrichtung der Gemeinde fehlen und die wirtschaftspolitischen 
Auswirkungen wären äusserst problematisch. Die Nutzungsplanung wäre über längere 
Zeit blockiert und die alten Bauordnungen und Zonenpläne blieben noch über längere Zeit 
in Kraft. Es ist nachvollziehbar, wenn zu einzelnen Sachfragen unterschiedliche 
Meinungen vorherrschen oder ergänzende Unterlagen gewünscht werden, dies bedingt 
aber nicht eine gesamthafte Rückweisung des GRIP. Die ergänzenden Konkretisierungen 
sind im Rahmen der Nutzungsplanung beizubringen.
 
Der Gemeinderat empfiehlt den Antrag abzulehnen. 

2    
  

   
   

   
 

               
          

           
             

           
           

            
       
             

     

    
              

          
          

          
        

Es ist nicht nachvollziehbar, wieso die Prognose der Credit Suisse mit einem 
durchschnittlich jährlichen Bevölkerungswachstum von 1.5% bis 2035 als Grundlage 
den kantonalen und nationalen Prognosen vorzuziehen ist. In der Bevölkerung ist ein 
steigender Unmut über die aktuell sehr rege Bautätigkeit der letzten 2 Jahre 
wahrnehmbar. Die von Gemeinderat vorgeschlagene Prognose mit 4500 neuen 
Einwohnern bis 2030 ist nicht nachvollziehbar (1.7% Wachstum pro Jahr). Die 
Nachfrage nach Bauland wird weiter ansteigen und ist kein kurzfristiger Trend. Deshalb 
ist ein leichtes, langfristiges Wachstum aus volkswirtschaftlicher Sicht für Glarus Nord 
sinnvoller. Das vom Gemeinderat vorgeschlagene Wachstum ist nicht nachhaltig. 

Wie von den Antragstellern richtig festgestellt, liegen die Entscheidungsgrundlagen im 
Sinne eines Vergleichs zwischen den beiden Szenarien für das Bevölkerungswachstum 
noch nicht vor. Deswegen wurde zusammen mit dem Antrag auch ein Eventualantrag 
eingereicht. Mit dem Eventualantrag Nr. 22b soll die Gemeinde beauftragt werden, diese 
Grundlagen zu erarbeiten. Dieser Eventualantrag wird nachfolgend behandelt.

Der Gemeinderat empfiehlt den Antrag abzulehnen.

Bei Annahme des Antrages wird der Eventualantrag Nr. 22b hinfällig.

2    
  

   
   

   
 

            
           

            
          

            
            

  
         
             

          
  

Es ist nicht nachvollziehbar, wieso die Prognose der Credit Suisse mit einem 
durchschnittlich jährlichen Bevölkerungswachstum von 1.5% bis 2035 als Grundlage 
den kantonalen und nationalen Prognosen vorzuziehen ist. In der Bevölkerung ist ein 
steigender Unmut über die aktuell sehr rege Bautätigkeit der letzten 2 Jahre 
wahrnehmbar. Die von Gemeinderat vorgeschlagene Prognose mit 4500 neuen 
Einwohnern bis 2030 ist nicht nachvollziehbar (1.7% Wachstum pro Jahr). Die 
Nachfrage nach Bauland wird weiter ansteigen und ist kein kurzfristiger Trend. Deshalb 
ist ein leichtes, langfristiges Wachstum aus volkswirtschaftlicher Sicht für Glarus Nord 
sinnvoller. Das vom Gemeinderat vorgeschlagene Wachstum ist nicht nachhaltig. 

Die Prognose der Bevölkerungsentwicklung beruht auf dem mittelfristigen Wachstum, den 
Entwicklungszielen der Gemeinde und externen Quellen (z.B. Credit Suisse, Economic 
Research, September 2012, Der Kanton Glarus, Struktur und Perspektiven). Wie gross 
das Bevölkerungswachstum tatsächlich ausfallen wird, ist von vielen (externen) Faktoren 
und Entscheiden in verschiedenene Politikbereichen (z.B. Bildung, Infrastruktur, etc.) 
abhängig. Die Gemeinde wird die Entwicklungsvorstellungen in der Nutzungsplanung und 
in Folgeplanungen (Überbauungsplanungen) konkretisieren. 
  
Der Gemeinderat empfiehlt den Antrag abzulehnen.

1    
   
  

            
          

        
    

Fehlende Grundlage im kantonalen Richtplan. 
Raumplanerisch und finanziell macht die Festlegung Sinn, einen zentralen, gut 
erschlossenen Ort in der Gemeinde als Hauptzentrum zu definieren. Der Standort 
Näfels-Mollis wird jedoch in Frage gestellt. Der besterschlossenste Ort von Glarus Nord 
ist eigentlich Ziegelbrücke (wenn Zugänglichkeit vom Kerenzerberg gewährleistet 
werden kann). Der Standort muss diskutiert werden und die Nutzungsplanung darauf 
ausgerichtet werden.  

1                
           

Es ist eine harmonische Entwicklung der Ortschaften anzustreben, welche die 
Erschliessung ebenfalls zum Gegenstand hat. Nachgelagert gehört zu dieser 
Entwicklung neben Wasser, Abwasser, Energie und Strassen auch das 
Infrastrukturangebot, wie z.B. Schule, öffentlicher Verkehr, etc. 
Grosse Überbauungsvorhaben spekulativer Natur sind abzulehnen. 
Ziel der Siedlungsentwicklung in Glarus Nord muss eine moderate Verdichtung 
innerhalb der vorhandenen Wohnzonen sowie das Vorantreiben der Erschliessungen 
ohne überbordende Gebührenerhöhungen und Neuverschuldungen sein. 

4  

Näfels-Mollis ist ein zentraler Umsteigepunkt des öffentlichen Verkehrs und das am besten 
erschlossene Zentrumsgebiet des Kantons. Folgerichtig wird Näfels-Mollis im GRIP als 
Gemeinde-Hauptzentrum von Glarus Nord festgelegt (in Übereinstimmung mit dem 
Entwurf des kantonalen Richtplans, Kapitel R Raumkonzept des Kantons Glarus). 

Der Gemeinderat empfiehlt die Anträge abzulehnen. 

1   
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Antrag

Nr.

Antragsteller Art des Antrags Kapitel 

GRIP

Antrag (wörtlich) B     

21 Christian Beglinger-Urner, 
Mollis

02 Abänderungsantrag 4.1. Streichung des Industrieentwicklungsschwerpunktes Flugplatz Mollis Die Gemeindeversammlung hat entschieden, den Flugplatz der Armee abzukaufen und 
w        

         
        

           
      

           
           

  

28 Alfred Hefti, Mollis 02 Abänderungsantrag 4.1. Halbierung des Entwicklungsschwerpunktes Flugplatz Mollis Die Gemeindeversammlung hat entschieden, den Flugplatz der Armee abzukaufen und 
w        

         
        

           
             

    
           
           

  

16 Bruno Weber, Niederurnen 02 Abänderungsantrag 4.1 Beim Bau der Stichstrasse Näfels - Mollis und des Anschlusses Nord inklusive der damit 
verbundenen Knotengestaltungen, sind die Restflächen als Baugebiet gemäss RBG Art. 19 
festzulegen. Dies im Gegensatz und in Abänderung des dem GRIP beiliegenden Planes 
Revision Ortsplanung 1:15000. 

G          
             

        

           

           und der 
G             

            
         

   

     

 

      in der Beilage.

13b René Brandenberger, Mollis 03 unzulässiger Antrag 4.1 Die Abstimmungsanweisungen sind wie folgt zu ergänzen: 
1. Bei allen bedeutenden Überbauungs- und Sondernutzungsplanungen sind durch den 
Gemeinderat vorgängig die Erschliessungskosten bezüglich Wasser, Abwasser, Energie und 
Strassen zu ermitteln und in Form einer Vorlage der Gemeindeversammlung vorzulegen. 
Insbesondere haben diese Vorlagen auch die anfallende Finanzierung der 
Erschliessungskosten darzustellen. 
2. Neue Punkte: 
Festsetzung: Beurteilung der Gesamtkosten Erschliessung
Zuständigkeit: Gemeindeparlament, Gemeindeversammlung
Termine/Verfahren: Vorgängig der Genehmigung von Überbauungs- und 
Sondernutzungsplanungen durch die Gemeindeversammlung

E           
         

         
       

      
          

         
      

             
        

         
          

       
          

          
          

           
         

         
       
            

    

           

 

25 Jakob Gallati, Mollis 03 unzulässiger Antrag 4.1 Somit stelle ich den Antrag Liegenschaft Nr. 689 als Wohn- oder Kernzone einzutragen. Ungleichbehandlung im Vergleich zu übrigen Wohn- und Kernzonen. Kein Ferien- oder 
L           

        
        

          
        

 
           

      im Rahmen der Nutzungsplanung 

v  

34b  Susanne Jenny Wiederkehr 03 unzulässiger Antrag 4.1 Der nördliche Teil der Parzelle Nr. 308 Grundbuch Niederurnen, Gemeinde Glarus Nord, im 
Bereich des oberen Fabrikweihers (siehe Planbeilage) ist in der Richtplankarte "Nutzung" als 
"Wohn/Mischgebiet (Baugebiet)" auszuweisen. Die Fritz + Caspar Jenny AG ist bereit, das neu 
als "Wohn/Mischgebiet (Baugebiet)" ausgewiesene Gebiet entsprechend zu kompensieren 
(siehe Planbeilage grüner Teil). 

I              
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    Begründung (Zusammenfassung) Stellungnahme des Gemeinderates 

       Die Gemeindeversammlung hat entschieden, den Flugplatz der Armee abzukaufen und 
weiterhin für den zivilen Flugbetrieb zu erhalten. 
Eine industrielle Entwicklung geht über den Beschluss der Gemeindeversammlung 
hinaus. Eine Industrieentwicklung ist aufgrund der ungenügenden Verkehrsanbindung 
nicht möglich (Spange Näfels könnte Probleme nicht lösen, die MIV-Belastung von 
Näfels, Netstal und Mollis würde steigen). 
Der Flugplatz ist Allmeindland mit einer wichtigen Funktion für die Naherholung. 
Der zivile Flugplatzbetrieb ist auch ohne Ansiedlung von Industrie entlang des 
Flugplatzes aufrechtzuerhalten. 

2        Die Gemeindeversammlung hat entschieden, den Flugplatz der Armee abzukaufen und 
weiterhin für den zivilen Flugbetrieb zu erhalten. 
Eine industrielle Entwicklung geht über den Beschluss der Gemeindeversammlung 
hinaus. Eine Industrieentwicklung ist aufgrund der ungenügenden Verkehrsanbindung 
nicht möglich (Spange Näfels könnte Probleme nicht lösen, die MIV-Belastung von 
Näfels, Netstal und Mollis würde steigen). Die Hälfte des Areals genügt für die 
Ansiedlung von Aviatik-nahen Betrieben. 
Der Flugplatz ist Allmeindland mit einer wichtigen Funktion für die Naherholung. 
Der zivile Flugplatzbetrieb ist auch ohne Ansiedlung von Industrie entlang des 
Flugplatzes aufrechtzuerhalten. 

1                  
           

            
   

Grundstücke in unmittelbarer Nähe zu einem Autobahnanschluss gewinnen an 
Bedeutung. Die Ansiedlung von Gewerbe und Industrie macht an Orten Sinn, an denen 
der Schwerverkehr nicht durch die Ortschaften fahren muss. 

Der GRIP bezeichnet im fraglichen Bereich des künftigen Anschlusses der Stichstrasse 
bereits Baugebiete. Der GRIP ist aber nicht parzellenscharf. Dieser Detaillierungsgrad wird 
erst in der Nutzungsplanung erreicht. Wenn die Stichstrasse definitiv gesetzt  und der 
GRIP verabschiedet ist, liegen die Grundlagen vor, um die detaillierte Abgrenzung der 
künftigen Bauzonen in der Nutzungsplanung zu bestimmen. Es ist nicht zielführend und 
zweckmässig, jetzt im GRIP Kleinkorrekturen vorzunehmen, welche der Nutzungsplanung 
vorbehalten werden sollen. 

Der Gemeinderat empfiehlt den Antrag abzulehnen.

 

Kartenausschnitt zum Antrag Nr. 16  in der Beilage.

1            
          

         
           

         
  

   
    
  

       
   

Es ist eine harmonische Entwicklung der Ortschaften anzustreben, welche die 
Erschliessung ebenfalls zum Gegenstand hat. Nachgelagert gehört zu dieser 
Entwicklung neben Wasser, Abwasser, Energie und Strassen auch das 
Infrastrukturangebot, wie z.B. Schule, öffentlicher Verkehr, etc. 
Grosse Überbauungsvorhaben spekulativer Natur sind abzulehnen. 
Ziel der Siedlungsentwicklung in Glarus Nord muss eine moderate Verdichtung 
innerhalb der vorhandenen Wohnzonen sowie das Vorantreiben der Erschliessungen 
ohne überbordende Gebührenerhöhungen und Neuverschuldungen voranzutreiben. 

Es ist nicht möglich und auch nicht sinnvoll, die Erschliessungskonzeption und die dafür 
zu erwartenden Aufwendungen vorgezogen und losgelöst vom ganzen 
Überbauungskonzept zu bearbeiten und gar zur Abstimmung in der 
Gemeindeversammlung zu bringen. Die Gemeinde verlangt von den Investoren und 
Interessierten insbesondere für grössere Bebauungen eine gesamtheitliche 
Auseinandersetzung und strebt damit einen nachhaltigen Umgang mit dem nicht 
vermehrbaren Boden an. Es ist auch klar, dass Erschliessungsaufwendungen für 
gesamtheitliche Bebauungen heute schon und künftig noch mehr dem Nutzniesser 
überbunden werden; d.h. dem Investor. Der Antrag betreffend vorgängige Ermittlung der 
Erschliessungsaufwände losgelöst von der Überbauungskonzeption ist aus Sicht des 
Gemeinderats abzulehnen. Ebenso ist der Antrag abzulehnen, vorgängig einer 
Abstimmung zu einem Überbauungsplan die Gesamterschliessungskosten zur 
Abstimmung zu bringen, weil damit für ein und dasselbe Projekt unnötigerweise zwei 
Entscheide der Gemeindeversammlung verlangt werden.

Dieser Antrag kann im GRIP-Verfahren nicht behandelt werden, weil er die 

Erschliessungsgesetzgebung betrifft.

2                  Ungleichbehandlung im Vergleich zu übrigen Wohn- und Kernzonen. Kein Ferien- oder 
Landwirtschaftsgebäude (seit jeher). Wohn- oder Baufläche auf natürliche Weise stark 
eingeschränkt: 2 Bäche, Wald, Kantonsweg, Durchgangsrecht gemäss Grundbuch. 
Einmündung in Hauptstrasse gut, im Gegensatz zu Ober-Beglingen. 

Der GRIP beinhaltet keine parzellenscharfen Festlegungen. Die Zuweisung zu Zonen 
erfolgt in der nachfolgenden Nutzungsplanung und wird dort bearbeitet.
 
Dieser Antrag kann im GRIP-Verfahren nicht behandelt werden, weil er die 

Nutzungsplanung betrifft. Das Anliegen wird  im Rahmen der Nutzungsplanung 

vertieft geprüft.

3                    
            

             
        

    

Im nördlichen Teil der Parzelle Nr. 308 soll mit der Ausweisung als Wohn-/Mischgebiet 
die Möglichkeit geschaffen werden, an einer Lage mit ausgezeichneter Qualität eine 
nachhaltige Entwicklung sicherzustellen. Kompensation: Teile der Parzelle Nr. 1418 
nicht als Wohn-/Mischgebiet ausweisen (genaue Abgrenzungen in Nutzungsplanung).
Teilfläche Ost der Parzelle Nr. 208 (Bereich des oberen Fabrikweihers): Nutzung im 
Rahmen der mittel- bis langfristigen Entwicklung überprüfen. Eine Nutzung ist nicht 
prioritär, einer Etappierung würde zugestimmt. Die Siedlungsbegrenzung soll entlang 
der Bahnlinie verlaufen (langfristigen Handlungsspielraum der Gemeinde wahren). 

Da der GRIP keine parzellenscharfen Festlegungen enthält, ist die Gemeinde der 
Meinung, dass eine solche Zuweisung im Rahmen der Nutzungsplanung im Sinn einer 
Präzisierung der Richtplaninhalte erfolgen könnte. Eine allfällige definitive Zuweisung zu 
einer entsprechenden Zone und zu einem Etappierungsgebiet erfolgt erst in der 
Nutzungsplanung.

Dieser Antrag kann im GRIP-Verfahren nicht behandelt werden, weil er die 

Nutzungsplanung betrifft. Das Anliegen wird  im Rahmen der Nutzungsplanung 

vertieft geprüft.

Der zivile Flugbetrieb am Flugplatz Mollis kann nur aufrechterhalten werden, wenn künftig 
eine beschränkte bauliche Nutzung erfolgen kann, wenn also gestützt auf eine teilweise 
Baugebietsausscheidung ein künftiger Betreiber über zweckgebundene Investitionen auch 
einen ertragsorientierten Betrieb mit Nebennutzungen aufbauen kann. Das 
Raumordnungskonzept R-O-K war Voraussetzung für den Kauf des Flugplatzes. Mit dem 
Gemeindeversammlungsbeschluss vom 22. Juni 2012 stimmte die Versammlung dem 
Kauf und den entsprechenden Bedingungen zu. Geschieht nun diese Entwicklung nicht, 
wird der Flugbetrieb vom Bund eingestellt und die Gemeinde Glarus Nord und der Kanton 
Glarus verlieren einen bedeutenden Standortvorteil und wertschöpfungsstarke 
Arbeitsplätze können nicht geschaffen werden. Zudem ist die Erschliessung für Wasser 
und Abwasser beschlossen, bewilligt und der entsprechende Kredit wurde gesprochen.

Der Gemeinderat empfiehlt die Anträge abzulehnen.

Kartenausschnitt zum Antrag Nr. 21 in der Beilage.
Kartenausschnitt zum Antrag Nr. 28 in der Beilage.
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Antrag

Nr.

Antragsteller Art des Antrags Kapitel 

GRIP

Antrag (wörtlich) B     

22c Priska Müller Wahl, 
Niederurnen; Margreet 
Vuichard, Mollis; Urs 
Schweikert, Näfels; Beat 
Briggen, Niederurnen; Nadine 
Landolt, Näfels

02 Abänderungsantrag 4.1.1 4.1.1 Baugebietsreserven / Kapazitätsreserven und Baugebietsbedarf S. 41
In den richtungsweisenden Festlegungen sollen im 3. und im 4. Absatz jeweils der 2. Teil des 
Satzes gestrichen werden: 
Die Gemeinde Glarus Nord erachtet die Summe der Fläche der heute vorhandenen 
Arbeitsplatzgebiete als ausreichend. ,behält sich jedoch vor, projektbezogene Bedürfnisse von 
Unternehmen mit zusätzlichen Einzonungen gemäss Grundkonzeption zur 
Siedlungsentwicklung abzudecken. 
Die Gemeinde behält sich vor Wohnbaugebiete, die schon seit sehr langer Zeit eingezont 
waren aber nie der Baureife zugeführt wurden, im Rahmen der Nutzungsplanung spätestens 
jedoch 5 Jahre nach Inkrafttreten des neuen RPG einer späteren Nutzungsetappe im 
Richtplanhorizont von 15 - 25 Jahren zuzuweisen, sofern bis dahin nicht konkrete und 
zielführende Schritte für die Erschliessung und Verfügbarmachung dieser Flächen in die Wege 
geleitet werden und in absehbarer Zeit umgesetzt werden können. Diese Flächen werden im 
GRIP als mögliche Etappierungsgebiete signethaft bezeichnet. 

D          
           

         
           

            
        

     
         

        
 

             
          

           
  

 
             
           

          
              

         
          

           
        in der Zwischenzeit die Planungen 

i            
           

         

      

34c Susanne Jenny Wiederkehr 02 Abänderungsantrag 4.1.1 Die Siedlungsbegrenzung ist im Bereich des oberen Fabrikweihers der Parzelle Nr. 308 
Grundbuch Niederurnen, Gemeinde Glarus Nord, in der Richtplankarte "Nutzung" entlang der 
Bahnlinie zu führen (siehe Planbeilage). Die Fritz + Caspar Jenny AG als Eigentümerin würde 
es begrüssen, in der nachfolgenden Nutzungsplanung dieses Gebiet einer Grünzone (oder 
ähnlichem) zuzuweisen. 

I              
           

         
       

            
           
         

        

          
      

         

      

31 Heinrich Schmid-Oswald, 
Bilten

01 Grundsatzantrag 4.1.3 Der Abschnitt 4.1.3 Entwicklungsschwerpunkte ist zurückzuweisen und in reduzierter Form und 
Umfang einer nächsten Gemeindeversammlung vorzulegen. 

G           
         

   
          

           
          

           
 

         
          
           

        
        

          
           

            
        

        
         

      

15c Hansjörg Stucki, Oberurnen; 
René Brandenberger, Mollis; 
Stefan Gasser, Bilten

02 Abänderungsantrag 4.1.3 Im GRIP-Text seien die Abstimmungsanweisungen 4.1.3 wie folgt zu ergänzen:
a) In der Spalte "Termine/Verfahren" seien die ESP nach ihrer Wichtigkeit für die 
Gemeindeentwicklung in 1., 2.  und 3. Priorität zu unterteilen und mit einem Zeitplan für die 
Realisierung zu versehen, wobei jeder Priorität maximal drei ESPs zugeordnet werden.

8          
        

           
         

     

        
        
          

          
       

         
          

        
              

         
         

           
          
  

      abzulehnen. 

15d Hansjörg Stucki, Oberurnen; 
René Brandenberger, Mollis; 
Stefan Gasser, Bilten

02 Abänderungsantrag 4.1.3 Im GRIP-Text seien die Abstimmungsanweisungen 4.1.3 wie folgt zu ergänzen:
b) Im ersten Absatz: "Die Gemeinde definiert im Gemeinderichtplan 
Entwicklungsschwerpunkte: In der Nutzungsplanung ist für die ESP eine 
Überbauungsplanpflicht oder alternative qualitätssichernde Varianzverfahren (Testplanung, 
Studienauftrag, Wettbewerb o.ä.) vorzuschreiben."
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    Begründung (Zusammenfassung) Stellungnahme des Gemeinderates 

   
  

   
   

   
 

        
                

   
            

          
       

  
             

            
            

             
            

             
      

Die Gemeinde verfügt über "hinreichende Reserven an Baugebiet" (gemäss 
kantonalem Richtplan und Bund). 24.3% Baulandreserven (Mai 2013). Es ist nicht 
sinnvoll, Möglichkeiten zu schaffen, dass noch mehr Baulandreserven erschlossen 
werden können, nur damit sie nicht zu Etappierungsgebieten werden. Gefahr, dass 
GRIP von Kanton und Bund zurückgewiesen wird, was zu Verzögerungen führen würde 
(soll verhindert werden, Ziel: aktuelle Nutzungsplanung mit einheitlichen 
Baureglementen für ganz Glarus Nord). 
Richtplanhorizont 15 Jahre, Baureserven auf diesen Horizont ausreichend. Deshalb 
sind zusätzliche Einzonungen / Erschliessung weiterer Bauzonenreserven nicht 
erforderlich. 

Für die Gemeinde ist es im Sinne einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung von grosser 
Bedeutung, auf projektbezogene Bedürfnisse von Unternehmen eingehen zu können. Die 
Gemeinde erhält damit die notwendige Flexibilität. Solche Entscheide würden im Einzelfall 
der Gemeindeversammlung vorgelegt.
 
Der Vorbehalt, Wohnbaugebiete, die schon seit sehr langer Zeit eingezont waren aber nie 
der Baureife zugeführt wurden, im Rahmen der Nutzungsplanung spätestens jedoch 5 
Jahre nach Inkrafttreten des revidierten RPG einer späteren Nutzungsetappe im 
Richtplanhorizont von 15 - 25 Jahren zuzuweisen, ist sinnvoll. Dies ist in der Konsequenz 
vergleichbar mit der Bezeichnung eines möglichen Etappierungsgebietes. Die Gemeinde 
hat jedoch bewusst darauf verzichtet, eine Planungszone über das gesamte 
Gemeindegebiet zu erlassen, um die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde nicht zu 
gefährden. Insofern ist es nicht auszuschliessen, dass  in der Zwischenzeit die Planungen 
in den angesprochenen Gebieten konkretisiert werden und deshalb eine Zuweisung zu 
einer späteren Nutzungsetappe nicht mehr gerechtfertigt ist. Für diese Festlegungen ist 
die Nutzungsplanung das richtige Planungsinstrument und nicht der GRIP. 

Der Gemeinderat empfiehlt den Antrag abzulehnen. 

3                
           

              
           

  

Im nördlichen Teil der Parzelle Nr. 308 soll mit der Ausweisung als Wohn-/Mischgebiet 
die Möglichkeit geschaffen werden, an einer Lage mit ausgezeichneter Qualität eine 
nachhaltige Entwicklung sicherzustellen. Kompensation: Teile der Parzelle Nr. 1418 
nicht als Wohn-/Mischgebiet ausweisen (genaue Abgrenzungen in Nutzungsplanung).
Teilfläche Ost der Parzelle Nr. 208 (Bereich des oberen Fabrikweihers): Nutzung im 
Rahmen der mittel- bis langfristigen Entwicklung überprüfen. Eine Nutzung ist nicht 
prioritär, einer Etappierung würde zugestimmt. Die Siedlungsbegrenzung soll entlang 
der Bahnlinie verlaufen (langfristigen Handlungsspielraum der Gemeinde wahren). 

Die Gemeinde ist der Meinung, dass der im Richtplan enthaltene 
Siedlungsbegrenzungsbereich für den Planungshorizont des Instruments 
Gemeinderichtplan zweckmässig ist und dass an dieser festgehalten werden soll.

Der Gemeinderat empfiehlt den Antrag abzulehnen. 

3    
     

Gemäss GRIP Kapitel 4.1.3 Entwicklungsschwerpunkte ist vorgesehen, dass in Zukunft 
der Gemeinderat in eigener Kompetenz die Gebiete definiert, wo 
Siedlungsentwicklungsschwerpunkte entstehen sollen. Diese Kompetenz sollte aber auf 
Stufe Gemeindeversammlung festgelegt werden.
Im GRIP wird festgehalten, dass die vorhandenen Baugebiete ausreichen (aber 
teilweise Verlegung / Verschiebung der Siedlungsgrenze). Ca. 24% der Flächen sind 
als Reserven zu betrachten (Tschachen, Bilten, ESP Rietbruggwies darin nicht 
eingeschlossen). Dem Schutz des Kulturlandes wird mit den beantragten ESP nicht 
nachgekommen. 
8 ESP verzetteln die Bautätigkeit, anstatt diese zu konzentrieren. 
Pro Bereich Gewerbe, Industrie / Wohnen, Dienstleistung und Zentrumsnutzung soll 
sich der GRIP auf einen ESP festlegen. Den notwendigen Infrastrukturen, der 
Erschliessung und Erreichbarkeit, der Beeinträchtigung der ansässigen Bevölkerung 
und des Landverbrauchs sind mehr Beachtung zu schenken. 

Der GRIP ist ein themen- und gebietsumfassendes, strategisches Planungsinstrument der 
Gemeinde. Eine Aufteilung in Teilbereiche und Teilthemen ist nicht zielführend. Die 
Abhängigkeiten der Festlegungen im GRIP sind vielschichtig und sollten - allenfalls unter 
Berücksichtigung von Aufträgen, Vorbehalten oder punktuellen Korrekturen - 
gesamtheitlich beurteilt, gewürdigt und verabschiedet werden. Werden Teilbereiche 
separat behandelt, ist die 'Einheit der Materie' nicht mehr gewährleistet.

Der Gemeinderat empfiehlt den Antrag abzulehnen. 

1    
   
  

          
             

                
          

8 ESP überfordern die Gemeinde finanziell und personell. Die beabsichtigen 
"Arealentwicklungsprozesse" erfordern Planungskosten (> 0.5 Mio. Fr.) und 
beanspruchen Verwaltung / Exekutive stark. Nicht alle ESP sind von gleicher 
Wichtigkeit (nur 2-3 Schlüsselareale). Deren konkrete Festlegung durch die 
Gemeindeversammlung am 02.10.2014 ist erforderlich. 

Arealentwicklungen werden regelmässig von interessierten Investoren geführt. Die 
Gemeinde steht diesen Entwicklungsprozessen als kritischer, konstruktiver Partner 
gegenüber. Die Aufwände, welche für die Arealentwicklungen ausgelöst werden, sind 
primär von den Investoren abzusichern. Das wird vielerorts über sogenannte 
Planungsvereinbarungen (Verträge zwischen Gemeinde und Interessent) abgesichert, 
bevor der Entwicklungsprozess startet. Die Ressourcenfrage stellt sich somit 
erfahrungsgemäss bezüglich der Personen- und Fachressourcen und nicht bezüglich der 
Finanzressourcen. Die Gemeinde ist wenn nötig in der Lage unabhängige Fachressourcen 
beizuziehen und diese Aufwände den Interessierten später zu überwälzen.
Aus Sicht des Gemeinderats verfügt Glarus Nord über die 8 bezeichneten ESP und es 
sollen im GRIP die Grundvoraussetzungen für Entwicklungsprozesse und langfristige 
Investitionen geschaffen werden. Eine Priorisierung hat der Gemeinderat bereits 
vorgenommen, indem er die 8 ESP bezeichnet und gegenüber weiteren Vorschlägen 
priorisiert. Eine detailliertere Priorisierung ist nach Auffassung des Gemeinderats weder 
zielführend noch zweckmässig.

Der Gemeinderat empfiehlt den Antrag  abzulehnen. 

   
   
  

          
         

         
      

   

8 ESP überfordern die Gemeinde finanziell und personell. Die beabsichtigen 
"Arealentwicklungsprozesse" erfordern Planungskosten (> 0.5 Mio. Fr.) und 
beanspruchen Verwaltung / Exekutive stark. Nicht alle ESP sind von gleicher 
Wichtigkeit (nur 2-3 Schlüsselareale). Deren konkrete Festlegung durch die 
Gemeindeversammlung am 02.10.2014 ist erforderlich. 

Der Grundsatz, dass solche Areale über Testplanungen, Wettbewerb, Studien etc. 
angegangen werden, ist in den richtungsweisenden Festlegungen fixiert; insofern wird ein 
Antrag gestellt für etwas, das im GRIP schon gleichlautend festgelegt ist.
 
Der Gemeinderat empfiehlt den Antrag abzulehnen. 
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Antrag

Nr.

Antragsteller Art des Antrags Kapitel 

GRIP

Antrag (wörtlich) B     

15f Hansjörg Stucki, Oberurnen; 
René Brandenberger, Mollis; 
Stefan Gasser, Bilten

02 Abänderungsantrag 4.1.3 Im GRIP-Text seien die Abstimmungsanweisungen 4.1.3 wie folgt zu ergänzen:
d) die Spalte "Zuständigkeit" wie folgt zu korrigieren: "Gemeinderat, Gemeindeversammlung".

8          
        

           
         

     

              
          

       
         

      

      

8 Ronald Hämmerli, Bilten 01 Grundsatzantrag 4.1.3 Hiermit beantrage ich Ihnen, den Teil "Entwicklungsschwerpunkt Eternit (Schweiz) AG, Riet 
Niederurnen" des Gemeinderichtplans GRIP auf eine nächste ausserordentliche 
Gemeindeversammlung zu verschieben. 

1             
        

         
           

         
           

   
            

    

          
           

            
        

        
         

     

 
       

32 Gaby Meier Jud, Niederurnen, 
Andreas Neumann, Mollis 
(FDP. Die Liberalen)

02 Abänderungsantrag 4.1.3 Gestützt auf den Beschluss der Parteiversammlung der FDP. Die Liberalen Glarus vom 28. 
August 2014 stellen wir zum Gemeinderichtplan GRIP die folgenden Anträge zu Handen der 
ausserordentlichen Gemeindeversammlung vom 2. Oktober 2014: 
1. Entgegen dem Beschluss des Gemeindeparlaments vom 19. Juni 2014 sei von einer 
Reduktion von Arbeitsplatzgebieten im Umfange von 10 ha im Gebiet Rietbruggwies 
(projektbezogener Entwicklungsschwerpunkt Eternit (Schweiz) AG, Riet Niederurnen) 
abzusehen und es sei im Gemeinderichtplan Richtplankarte 1:15'000 Nutzung im Gebiet 
Rietbruggwies (projektbezogener Entwicklungsschwerpunkt Eternit (Schweiz) AG, Riet 
Niederurnen) die gesamte Fläche, wie sie in der Richtplankarte 1:15'000 Nutzung in der 
Fassung vom 28. Oktober 2013 vorgesehen wurde, unverändert als Arbeitsplatzgebiet 
auszuscheiden. 
2.  Von der Reduktion der in der Richtplankarte 1:15'000 Nutzung (Fassung vom 28. Oktober 
2013) vorgesehenen Arbeitsplatzgebiete sei grundsätzlich abzusehen. 

E              
           

          
         

            
     

       

14 Andreas Zweifel, Niederurnen 02 Abänderungsantrag 4.1.3 Der Gemeinderichtplan (GRIP) sei wiederum wie folgt anzupassen: 
1. Im Gebiet "Rietbruggwies" östlich der Bahnlinie sollen 20 ha Land als Arbeitsplatzgebiet 
(siehe Abbildung als Bestandteil dieses Antrages) projektbezogen für die Eternit (Schweiz) AG 
und die swisspor AG ausgeschieden werden, wie dies der Gemeinderat dem Parlament 
ursprünglich beantragt hat. 
2. Ausweitung des Entwicklungsschwerpunktes (rote Bandierung/Schraffur) auf das beantragte 
Arbeitsplatzgebiet und entsprechende Anpassung der Siedlungsbegrenzungslinie. 

D             

          
         

          
            
            

          
   

            
     

      
          

      
          

             
              

                
           

        

10 Pascal Vuichard, Mollis; 
Lorenzo Conte, Näfels 
(Grünliberale Partei Glarus 
Nord)

02 Abänderungsantrag 4.1.3 Der Firma (Eternit) Schweiz AG wie auch der Firma swisspor AG sollen im Riet Niederurnen 20 
ha Industrieland zur Umsiedlung der Betriebe, Ansiedlung neuer Produktionen sowie für neue 
Entwicklungen zur Verfügung gestellt werden. 

E             
       

        
        

           
         

 
             

 

            
          

       
          

       
            

            
            

             
          

         
 

  
K        
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    Begründung (Zusammenfassung) Stellungnahme des Gemeinderates 

   
   
  

          
         

8 ESP überfordern die Gemeinde finanziell und personell. Die beabsichtigen 
"Arealentwicklungsprozesse" erfordern Planungskosten (> 0.5 Mio. Fr.) und 
beanspruchen Verwaltung / Exekutive stark. Nicht alle ESP sind von gleicher 
Wichtigkeit (nur 2-3 Schlüsselareale). Deren konkrete Festlegung durch die 
Gemeindeversammlung am 02.10.2014 ist erforderlich. 

Die ESP werden im Grundsatz im GRIP definiert. Die Entwicklung in diesen Gebieten ist 
hauptsächlich von Investoren abhängig. Die Begleitung der Arealentwicklungen und der 
Sondernutzungsplanungen ist Sache der Exekutive (Gemeinderat). Die 
Gemeindeversammlung wird bei Entscheiden zur Anpassung der Nutzungsplanung und 
der Genehmigung der Sondernutzungsplanungen (z.B. Überbauungspläne) einbezogen.

Der Gemeinderat empfiehlt den Antrag abzulehnen. 

8               
        

   

1. Das Geschäft "ESP Eternit (Schweiz) AG, Riet Niederurnen" muss an einer 
separaten Gemeindeversammlung behandelt werden. Die dazu gestellten Anträge 
dürfen nicht mit dem GRIP zusammen am 02.10.2014 abgehandelt werden.
2. Soll die Vielzahl der eingegangenen Anträge zum GRIP an der 
Gemeindeversammlung angemessen behandelt werden, ist nur so viel vorzusehen, 
dass die Zeit dafür ausreicht und die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger die 
Versammlung nicht vorzeitig verlassen.
3. Das Gebiet Rietbruggwies soll als Industriezone beibehalten werden und darf nicht 
der Landwirtschaftszone zugewiesen werden. 

Der GRIP ist ein themen- und gebietsumfassendes, strategisches Planungsinstrument der 
Gemeinde. Eine Aufteilung in Teilbereiche und Teilthemen ist nicht zielführend. Die 
Abhängigkeiten der Festlegungen im GRIP sind vielschichtig und sollten - allenfalls unter 
Berücksichtigung von Aufträgen, Vorbehalten oder punktuellen Korrekturen - 
gesamtheitlich beurteilt, gewürdigt und verabschiedet werden. Werden Teilbereiche 
separat behandelt, ist die 'Einheit der Materie' nicht mehr gewährleistet.

Der Gemeinderat empfiehlt den Antrag abzulehnen.

 
Kartenausschnitt zum Antrag Nr. 8 in der Beilage.

3     
   

  

              
             

      
             

           
       

           
       

             
          

 
               

      

Eternit (Schweiz) AG und swisspor AG sind wichtige Arbeitgeber im Kanton Glarus. An 
den aktuellen Standorten können die Unternehmen nicht mehr wachsen und die 
Betriebsabläufe nicht mehr optimiert werden. Die Reduktion des projektbezogenen ESP 
Eternit (Schweiz) AG, Riet Niederurnen gefährdet die Expansion der beiden 
Unternehmen im vornherein und steht im Widerspruch zum Richtplantext. 
Die Bahnlinie stellt keine natürliche Abgrenzung des Baugebietes dar. Sie sollte als 
wichtige Infrastruktur beidseitig genutzt werden. 
Die Flächenbilanz des GRIP ist nahezu ausgeglichen. 

1            
             

            
            

   
         

      

Die Eternit (Schweiz) AG hat ihre Bedürfnisse an mehreren Veranstaltungen und auch 
in einem Antrag an die Gemeinde mehrfach und glaubhaft dargestellt. Die Produktionen 
in Niederurnen und Bilten stossen an die Kapazitätsgrenzen. Für neue 
Produktentwicklungen sind keine räumliche Reserven vorhanden. Es besteht das 
Bedürfnis, die Abläufe zu vereinfachen und die Produktionskapazitäten auszubauen. Es 
bestehen verschiedene konkrete Ausbauvorhaben. Die zur Verfügung stehenden 17 ha 
auf dem bestehenden Areal reichen wegen der ungünstigen Ausdehnung nur knapp für 
die bestehende Produktion aus. Für neue Geschäftszweige und für den Ausbau der 
Produktion sind zwingend neue Arealflächen notwendig. Zudem sind die logistischen 
Abläufe derzeit unwirtschaftlich. 
Das Gebiet Rietbruggwies würde sich ideal für die Realisierung der Bedürfnisse der 
Eternit (Schweiz) AG eignen. Hauptvorteile: 
- Standort ist ausgezeichnet erschlossen (MIV, ÖV)
- Standort ist nahe am Stammbetrieb gelegen (etappenweise Verlegung möglich; 
Unterquerung Bahngeleise an mind. einer Stelle erforderlich
- Standort liegt abseits der Wohngebiete (weniger Emissionen). Die bestehenden 
Flächen befinden sich zu nahe an den Wohngebieten und sind deshalb nicht geeignet. 
Die Eternit (Schweiz) AG ist auf ein Grundstück von ca. 20 ha angewiesen, Teilgebiete 
reichen nicht aus. Die Eternit (Schweiz) AG und die swisspor AG sind in der Lage, in 
Nieder-, Oberurnen und Bilten ca. 18 ha schrittweise der Allgemeinheit abzugeben 
(Sanierung der Altlasten durch die Eternit (Schweiz) AG). 

1    
   

   

  
            

     

Eternit (Schweiz) AG und swisspor AG sind die grössten privaten Arbeitgeber. Diese 
Firmen brauchen Raum für Innovation und Weiterentwicklungen. 
Das Industrieland soll entlang der Bahnlinie zwischen Autobahn und Autobahnzubringer 
Oberurnen liegen (Anlieferung via Bahnhof Nieder- und Oberurnen. 
Von grossen Firmen sind weitere Unternehmen abhängig (Zulieferer, etc.)
Die bestehenden Areale in Niederurnen und Bilten sollen für andere Nutzungen 
entwickelt werden (Vereinbarung mit Gde). Allfällige Sanierungen sind vorgängig 
vorzunehmen. 
Der ESP Flugplatz und der ESP Biäsche wird in Frage gestellt (könnten zurückgestellt 
werden). 

Das Parlament verabschiedete an der Schlusssitzung den GRIP mit einer Reduktion des 
für die Eternit (Schweiz) AG reservierten Arbeitsplatzgebiets im Riet (zweckgebundener 
Entwicklungsschwerpunkt) zuhanden der Gemeindeversammlung. Im Rahmen der 
laufenden Vernehmlassung zum GRIP wird von einzelnen Stimmbürgern ein vollständiger 
Verzicht auf das Arbeitsplatzgebiet Riet (zweckgebundener Entwicklungsschwerpunkt) 
beantragt. Der Gemeinderat vertrat bis heute Auffassung, dass die Eternit (Schweiz) AG 
ihre Entwicklungsmöglichkeiten im Riet braucht und dass mit einem GRIP-Eintrag von 20 
ha über dem Bahngleis ein wichtiges Zeichen für den Arbeitsplatzstandort Glarus Nord 
gesetzt werden kann und soll. Es ist festzuhalten, dass es sich um einen 
zweckgebundenen Entwicklungsschwerpunkt handelt, der nur für die Eternit (Schweiz) AG 
und zugehörige Industriebetriebe mit Synergiepotenzialen zur Verfügung steht (keine 
weiteren Unternehmensansiedlungen).
  
Kartenausschnitt zum Antrag Nr. 32 in der Beilage.
Kartenausschnitt zum Antrag Nr. 14 in der Beilage. 
Kartenausschnitt zum Antrag Nr. 10 in der Beilage.
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Antrag

Nr.

Antragsteller Art des Antrags Kapitel 

GRIP

Antrag (wörtlich) B     

6 Peter Kistler, Niederurnen (SP 
Glarus Nord)

02 Abänderungsantrag 4.1.3 Auf den Entwicklungsschwerpunkt (ESP) Eternit AG Riet ist zu verzichten. (Referenz: 
Gemeinderichtplan (Richtplantext), 4.1.3, Seiten 49-50; allfällige weitere Nennungen im GRIP 
wären anzupassen)

A          
           

  
           

           
            

          
      

15b Hansjörg Stucki, Oberurnen; 
René Brandenberger, Mollis; 
Stefan Gasser, Bilten

02 Abänderungsantrag 4.1.3 Im GRIP sei der Siedlungsbegrenzungsbereich im Raum Niederurnen strikte westlich der 
Bahnlinie zu belassen und auf das Arbeitsplatzgebiet / ESP Eternit Riet zu verzichten:
- Die entsprechenden Einträge im GRIP-Plan seien in diesem Sinne anzupassen.
- Die entsprechenden richtungsweisende Festlegungen und Abstimmungsanweisungen im 
GRIP-Text, insbesondere in Ziff. 4.1.3 ESP, seien ersatzlos zu streichen. 

4          
         

        
        

26 Hans Peter Hauser-Berther, 
Näfels; Alfred Hefti, Mollis; 
Andreas Stucki-Laager, 
Oberurnen; Kurt Krieg-Steger, 
Niederurnen

02 Abänderungsantrag 4.1.3 Streichung des Entwicklungsschwerpunktes Eternit (Schweiz) AG, Rietbruggwies in 
Niederurnen aus dem Baugebiet und Begrenzung der Siedlungsflächen entlang der 
Eisenbahnlinie

      
           

        
          

     
            
              

       
       

30 Martin Vogel, Mollis; Andreas 
Stucki, Mollis 
(Meliorationsgenossenschaft 
Riet)

02 Abänderungsantrag 4.1.3 Streichung des projektbezogene Entwicklungsschwerpunkt Eternit (Schweiz) AG, Riet 
Niederurnen aus dem Richtplan und Sicherstellung der langfristigen landwirtschaftlichen 
Nutzung im Richtplan. 

U            
            

           
           

 

22d Priska Müller Wahl, 
Niederurnen; Margreet 
Vuichard, Mollis; Urs 
Schweikert, Näfels; Beat 
Briggen, Niederurnen; Nadine 
Landolt, Näfels

02 Abänderungsantrag 4.1.3 Antrag zu 4.1.3 Entwicklungsschwerpunkte
In den richtungsweisenden Festlegungen soll der letzte Abschnitt gestrichen werden: ESP 
Eternit (Schweiz) AG Riet ist zweckgebunden für die Nutzung durch die Eternit (Schweiz) AG 
und zugehörige Industriebetriebe mit Synergiepotentialen reserviert (projektbezogene 
Nutzungsplanung). 

Zudem ist in der gleichen Festlegung folgender Punkt zu streichen: Flugplatz Mollis (G+I).

           
             

            
   
             
   
              

      

22d Priska Müller Wahl, 
Niederurnen; Margreet 
Vuichard, Mollis; Urs 
Schweikert, Näfels; Beat 
Briggen, Niederurnen; Nadine 
Landolt, Näfels

02 Abänderungsantrag 4.1.3 Antrag zu 4.1.3 Entwicklungsschwerpunkte
In den richtungsweisenden Festlegungen soll der letzte Abschnitt gestrichen werden: ESP 
Eternit (Schweiz) AG Riet ist zweckgebunden für die Nutzung durch die Eternit (Schweiz) AG 
und zugehörige Industriebetriebe mit Synergiepotentialen reserviert (projektbezogene 
Nutzungsplanung). 

Zudem ist in der gleichen Festlegung folgender Punkt zu streichen: Flugplatz Mollis (G+I).

        
          

       
       

            
           
         

       
           

            
        

           
      

         

     

       
15e Hansjörg Stucki, Oberurnen; 

René Brandenberger, Mollis; 
Stefan Gasser, Bilten

02 Abänderungsantrag 4.1.3 Im GRIP-Text seien die Abstimmungsanweisungen 4.1.3 wie folgt zu ergänzen:
c) Die Nutzung des ESP Eternit Niederurnen (Anm. Gemeinderat: Areal westlich des 
Bahngeleises) sei wie folgt anzupassen: (G+I / W+M+DL)

8          
        

           
         

     

           
         

             
       

       
          

       
          

       
              

           

             
          

 
  

     

       

            
          

       
          

       
            

           
           

   soll. Es ist festzuhalten, dass es sich um einen zweckgebundenen 
E            
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    Begründung (Zusammenfassung) Stellungnahme des Gemeinderates 

    
 

            
          

 

Anlässlich der Grossgruppenkonferenzen vom 11.2. und 29.9.2012 wurde klar 
postuliert, dass die Bevölkerung von Glarus Nord höchsten Wert legt auf 
- klare Siedlungsgrenzen
- Freihalten aller bisher offenen Flächen im Riet östlich der Bahnlinie Ziegelbrücke-
Nieder-/Oberurnen-Näfels/Mollis.
Wir müssen alle haushälterisch mit dem knappen Boden im Talgrund umgehen. 
"Verdichtung" gilt nicht nur für den privaten Wohnungsbau und das Gewerbe im 
Zentrum, sondern auch für die Industrie. Der geplante Entwicklungsschwerpunkt Eternit 
(Schweiz) AG Riet widerspricht diesen Forderungen diametral.

1    
   
  

            
            

          
        

          

45 ha unbebaute Arbeitsplatzgebietsreserven sind ausreichend. Der Wille der 
Bevölkerung zur klaren Siedlungsbegrenzung geht vor. Die von der 
Unternehmensleitung bislang vorgebrachten Gründe und Belege überzeugen nicht. 
Innerhalb des bestehenden Stammareals sind ausreichend Reserven vorhanden. 

2    
    

  
   

          
          

Leitsatz Nr. 14 (Freihaltung Riet) wird verletzt.
Gebiet Rietbruggwies ist wertvolles Landwirtschaftsland und wird vom Kanton als FFF 
bezeichnet. FFF sind gemäss neuer Raumplanungsgesetzgebung des Bundes 
verbindlich in den Richtplänen festzuhalten und vor Überbauung zu schützen. 
Das Riet ist ein beliebtes Naherholungsgebiet.
Das Riet ist eine einmalig unverbaute Fläche in der dicht besiedelten Linthebene. 
Zum Erhalt des Riet bedarf es einer klaren Begrenzung des Baugebietes. Diese ist im 
kantonalen Richtplan festgelegt (Escherkanal, Tankgraben, Eisenbahnlinie, Autobahn 
A3). Diese ist im GRIP zu übernehmen. 

3     
  

 

         
         

   

Umnutzung widerspricht dem Ziel der Melioration vollumfänglich. Der Boden im Gebiet 
Rietbruggwies weist FFF-Qualität auf. FFF sind im heute gültigen Richtplan als FFF 
definiert. Das Meliorationswerk Riet ist ein komplexes Werk mit Drainagen, Vorflutern 
und Pumpstationen. Bei einer Versiegelung von ca. 10 ha werden Beeinträchtigungen 
erwartet. 

2    
  

   
   

   
 

     
           

              
       

 

            

ESP Eternit (Schweiz) AG, Riet Niederurnen: Eine projektbezogene Nutzung im Riet 
wird abgelehnt. Solange die FFF nicht festgelegt sind, kann über die Zukunft dieses 
Gebietes nicht entschieden werden. Falls die FFF im Gebiet bestehen bleiben, haben 
die FFF Vorrang. 
Die Arbeitsplätze der Eternit sollen erhalten werden. Bei einem Neubau wird der Abbau 
von Arbeitsplätzen befürchtet. 
Statt einem Bau auf der grünen Wiese soll die Eternit das bestehende Gelände nutzen. 
Widerspruch zu Leitsatz Nr. 14 (Freihaltung Riet)

2    
  

   
   

   
 

     
           

              
       

 

            

ESP Flugplatz Mollis: Keine gute Verkehrsanbindung vorhanden, vermehrtes 
Verkehrsaufkommen in Mollis wird befürchtet. Die Spange wird keine Entlastung 
bringen, solange es keine Umfahrungsstrasse Näfels gibt. 
Flugplatz soll weiterhin als Naherholungsgebiet dienen (flacher Erholungsraum).

ESP Flugplatz Mollis: Der zivile Flugbetrieb am Flugplatz Mollis kann nur aufrechterhalten 
werden, wenn künftig eine beschränkte bauliche Nutzung erfolgen kann, wenn also 
gestützt auf eine teilweise Baugebietsausscheidung ein künftiger Betreiber über 
zweckgebundene Investitionen auch einen ertragsorientierten Betrieb mit 
Nebennutzungen aufbauen kann. Geschieht dies nicht, wird der Flugbetrieb vom Bund 
unweigerlich eingestellt und die Gemeinde Glarus Nord und der Kanton Glarus verlieren 
einen bedeutenden Standortvorteil und wertschöpfungsstarke Arbeitsplätze können nicht 
geschaffen werden. Zudem ist die Erschliessung für Wasser und Abwasser beschlossen, 
bewilligt und der entsprechende Kredit wurde gesprochen.
Bei Annahme des Antrages wird der Eventualantrag Nr. 22e hinfällig.

Der Gemeinderat empfiehlt den Antrag abzulehnen.

Kartenausschnitt zum Antrag Nr. 22d in der Beilage.
1    

   
  

          
            

       

8 ESP überfordern die Gemeinde finanziell und personell. Die beabsichtigen 
"Arealentwicklungsprozesse" erfordern Planungskosten (> 0.5 Mio. Fr.) und 
beanspruchen Verwaltung / Exekutive stark. Nicht alle ESP sind von gleicher 
Wichtigkeit (nur 2-3 Schlüsselareale). Deren konkrete Festlegung durch die 
Gemeindeversammlung am 02.10.2014 ist erforderlich. 

Der Antrag steht in Zusammenhang mit dem Antrag auf Streichung des 
zweckgebundenen ESP Eternit (Schweiz) AG, Riet Niederurnen. Das Parlament 
verabschiedete an der Schlusssitzung den GRIP mit einer Reduktion des für die Eternit 
(Schweiz) AG reservierten Arbeitsplatzgebiets im Riet (zweckgebundener 
Entwicklungsschwerpunkt) zuhanden der Gemeindeversammlung. Im Rahmen der 
laufenden Vernehmlassung zum GRIP wird von einzelnen Stimmbürgern ein vollständiger 
Verzicht auf das Arbeitsplatzgebiet Riet (zweckgebundener Entwicklungsschwerpunkt) 
beantragt. Der vorliegende Antrag bezweckt vermutlich, dass bei einem vollständigen 
Verzicht auf das Arbeitsplatzgebiet Riet (zweckgebundener Entwicklungsschwerpunkt), 
auf dem heutigen Areal der Eternit AG auch zukünftig eine Entwicklung mit Gewerbe- und 
Industrienutzung möglich sein soll. Dem ist entgegenzuhalten, dass die heutige Nutzung 
des Areals durch die Eternit weiterhin möglich ist und nicht in Frage gestellt wird. Sollte die 
Eternit jedoch den Standort einmal verlassen, wäre eine Nutzung des Areals für Wohnen, 
Mischnutzung und Dienstleistungen (W+M+DL) anzustreben und nicht mehr Gewerbe und 
Industrie (G+I).
  
Der Gemeinderat empfiehlt den Antrag abzulehnen.

Kartenausschnitt zum Antrag Nr. 15e in der Beilage.

Das Parlament verabschiedete an der Schlusssitzung den GRIP mit einer Reduktion des 
für die Eternit (Schweiz) AG reservierten Arbeitsplatzgebiets im Riet (zweckgebundener 
Entwicklungsschwerpunkt) zuhanden der Gemeindeversammlung. Im Rahmen der 
laufenden Vernehmlassung zum GRIP wird von einzelnen Stimmbürgern ein vollständiger 
Verzicht auf das Arbeitsplatzgebiet Riet (zweckgebundener Entwicklungsschwerpunkt) 
beantragt. Der Gemeinderat ist der Auffassung, dass die Eternit (Schweiz) AG ihre 
Entwicklungsmöglichkeiten im Riet braucht und dass mit einem GRIP-Eintrag über dem 
Bahngleis ein wichtiges Zeichen für den Arbeitsplatzstandort Glarus Nord gesetzt werden 
kann und  soll. Es ist festzuhalten, dass es sich um einen zweckgebundenen 
Entwicklungsschwerpunkt handelt, der nur für die Eternit (Schweiz) AG und zugehörige 
Industriebetriebe mit Synergiepotenzialen zur Verfügung steht (keine weiteren 
Unternehmensansiedlungen).

Der Gemeinderat empfiehlt die Anträge abzulehnen.

  
Kartenausschnitt zum Antrag Nr. 6 in der Beilage.
Kartenausschnitt zum Antrag Nr. 15b in der Beilage. 
Kartenausschnitt zum Antrag Nr. 26 in der Beilage.
Kartenausschnitt zum Antrag Nr. 30 in der Beilage.
Kartenausschnitt zum Antrag Nr. 22d in der Beilage.
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Antrag

Nr.

Antragsteller Art des Antrags Kapitel 

GRIP

Antrag (wörtlich) B     

3a Peter Landolt-Fischli, Näfels 02 Abänderungsantrag 4.1.3 Die Parzelle Nr. 770, sowie der nördliche Teil der Parzelle Nr. 769 beide Grundbuch Näfels, 
Gemeinde Glarus Nord, sind in der Richtplankarte "Nutzung" ebenfalls als 
"Entwicklungsschwerpunkt (ESP)" auszuweisen.

G           
          
       

       
    

          
             

           
             

        
 

     

      in der Beilage.

34a Susanne Jenny Wiederkehr 02 Abänderungsantrag 4.1.3 Die Teilfläche der Parzelle Nr. 308 (Weihergut), Grundbuch Niederurnen, Gemeinde Glarus 
Nord, ist im GRIP nicht als "Etappierungsgebiete" auszuweisen. Auf den entsprechenden 
Eintrag in der Richtplankarte "Nutzung" ist zu verzichten.

U            
          

  
          

         
          
         

        
  

          
          

            
          

      abzulehnen. 

15a Hansjörg Stucki, Oberurnen; 
René Brandenberger, Mollis; 
Stefan Gasser, Bilten

02 Abänderungsantrag 4.1.4 Im Gemeinderichtplan (GRIP) Nutzung sei der Eintrag "E Etappierungsgebiete" in der Legende 
von "Hinweise" zu "Richtplaninhalt kommunal, Siedlung" zu verschieben. 
Und die Abstimmungsanweisung 4.1.4 erster Absatz (GRIP S. 52) sei wie folgt zu ändern: "Bei 
den im GRIP definierten Etappierungsgebieten ist - namentlich soweit es sich um erst in 5 - 15 
Jahren baureife Grundstücke handelt - im Rahmen der Nutzungsplanung zu prüfen,
- ob es sich überhaupt um RPG-konforme Bauzonen handelt,
- sie einer späteren Bauetappe zugewiesen oder evtl. ausgezont werden können,
- oder sie zumindest mit einer Überbauungsplanpflicht belegt werden können."

M            
               

        
            

         
          
           

         
  

E          
       

         
           
            

         
          

       
              

          
        

        
   

     

3b Peter Landolt-Fischli, Näfels 02 Abänderungsantrag 4.1.4 Die Parzelle Nr. 770, sowie der nördliche Teil der Parzelle Nr. 769 beide Grundbuch Näfels, 
Gemeinde Glarus Nord, sind nicht als "Mögliche Etappierungsgebiete" auszuweisen. Der 
entsprechende Eintrag in der Richtplankarte "Nutzung" ist zu streichen.

G           
          
       

       
         

       
  

          
          

            
          

     

      in der Beilage.

17 Merlinda Lleshaj-Markaj 02 Abänderungsantrag 4.1.4 Es sei auf die Anordnung von Etappierungsgebieten im Ortsteil Seggen in Bilten zu verzichten. Ungleichbehandlung gegenüber den anderen Orten, in denen in den letzten Jahren 
g    

           
        

     
          

             
   

20 Florin Markaj, Bilten 02 Abänderungsantrag 4.1.4 Es sei auf die Anordnung von Etappierungsgebieten im Ortsteil Seggen in Bilten zu verzichten. Ungleichbehandlung gegenüber den anderen Orten, in denen in den letzten Jahren 
g    

           
        

     
          

             
   

19 Jürg Kunz, Bilten 02 Abänderungsantrag 4.1.4 Zur Richtplankarte 1:15'000 (Nutzung):
Es sei darauf zu verzichten den Siedlungsraum Seggen Bilten als Etappierungsgebiet zu 
bezeichnen. 

B         
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    Begründung (Zusammenfassung) Stellungnahme des Gemeinderates 

                   
          

  

Grundeigentümer (Fritz Landolt Immobilien AG und Fam. Oertly) beabsichtigen die 
Grundstücke im Rahmen einer Testplanung zu einem attraktiven Wohn- und 
Arbeitsgebiet zu entwickeln. Qualitativ hochwertige Entwicklung, ortbauliche 
Bedeutung, Schlüsselgebiet. Gebiet prädestiniert als Entwicklungsschwerpunkt (hohe 
Erschliessungsqualität, ortsbauliches Potenzial, künftiges Ortszentrum)

Der ESP Näfels-Mollis fokussiert auf die Zentrumsnutzung im Bahnhofgebiet. Aus 
raumplanerischer Sicht ist der ESP richtig abgegrenzt und es gibt zum jetzigen Zeitpunkt 
keinen Grund, diesen mit der gleichen Zielsetzung auf weitere Gebiete auszudehnen. 
Zudem ist festzuhalten, dass derjenige Teil der Areale im näheren Umfeld des Bahnhofs 
der Fritz Landolt AG im ESP schon eingebunden sind.
 
Der Gemeinderat empfiehlt den Antrag abzulehnen.

Kartenausschnitt zum Antrag Nr. 3  in der Beilage.

3                
           

       

Um die weitere nachhaltige Entwicklung sicherstellen zu können, beabsichtigt die Fritz 
+ Caspar Jenny AG ein städtebauliches Konkurrenzverfahren als Grundlage eines 
Masterplans durchzuführen. 
Es bestehen im Bereich Weihergut der Parzelle Nr. 308 konkrete 
Entwicklungsabsichten von bestehenden Nutzern innerhalb des Jenny-Areals. Um die 
langfristige Planung gewährleisten zu können, ist auf das Etappierungsgebiet zu 
verzichten. Den Absichten der Gemeinde wird durch das städtebauliche 
Konkurrenzverfahren Rechnung getragen und die Ausweisung als mögliches 
Etappierungsgebiet obsolet. 

Im Quervergleich zu anderen noch nicht genutzten oder ungenügend genutzten 
Baugebieten gemäss GRIP ist die Zuweisung zu einem Etappierungsgebiet folgerichtig. 
Allerdings ist anzufügen, dass die definitive Beurteilung der einzelnen Flächen und die 
allfällige Zuweisung zu einer Etappe erst in der Nutzungsplanung erfolgen wird.

Der Gemeinderat empfhielt den Antrag  abzulehnen. 

1    
   
  

              
        
               
                 

          
        
          
         

Mit knapp 25% unbebauter Bauzonen hat Glarus Nord im eidgenössischen Vergleich 
massiv zu viel Bauland für die nächsten 15 Jahre. In den Erläuterungen im GRIP wird 
festgehalten, dass durch die Etappierung eine Siedlungsentwicklung sichergestellt 
werden soll, welche für die Gemeinde in einem bewältigbaren Rahmen verläuft. Der 
Gemeinderat soll dazu mit einem Mandat der Gemeindeversammlung ausgestattet 
werden. Der Ermessenspielraum bleibt gewährleistet, da nur das erst längerfristig 
baureife Drittel der noch nicht bebauten Bauzonen davon betroffen sein soll. 
Etappierungsgebiete sollen in jedem Fall mit einer Überbauungsplanpflicht belegt 
werden.  

Etappierungen auf lange Zeitdauer, welche für den betroffenen Eigentümer 
entschädigungsrelevante Tatbestände schaffen können, müssen minutiös und 
einzelfallweise geprüft werden. Dafür ist die Nutzungsplanung das richtige 
Planungsinstrument und nicht der GRIP. Deshalb hat die Gemeinde die möglichen 
Etappierungsgebiete bewusst als Hinweise im GRIP platziert um ein Signal für die 
Nutzungsplanung abzugeben. Findet dieses Vorgehen der Gemeinde im GRIP 
Unterstützung und sollten sich in den im GRIP bezeichneten, möglichen 
Etappierungsgebieten unzweckmässige Entwicklungen abzeichnen, hat die Gemeinde 
nach wie vor den Erlass von Planungszonen als Instrument zur Verfügung. Der GRIP an 
sich ist ein behördenverbindliches Instrument, welches die Grundsätze zu den 
Etappierungsgebieten definiert, diese allerdings nicht konkret, parzellenscharf und 
grundeigentümerverbindlich festsetzt. Dazu ist die Nutzungsplanung (Zonenplan und 
Bauordnung) das richtige Planungsinstrument.

Der Gemeinderat empfiehlt den Antrag abzulehnen.

3                    
          

        

Grundeigentümer (Fritz Landolt Immobilien AG und Fam. Oertly) beabsichtigen die 
Grundstücke im Rahmen einer Testplanung zu einem attraktiven Wohn- und 
Arbeitsgebiet zu entwickeln. Qualitativ hochwertige Entwicklung, ortbauliche 
Bedeutung, Schlüsselgebiet. Eine Ausweisung als "Mögliches Etappierungsgebiet" 
schränkt Rahmenbedingungen für Testplanung ein. Testplanung soll auch etappierte 
Entwicklung aufzeigen. Etappierung kann in Überbauungsplan planungsrechtlich 
sichergestellt werden. 

Im Quervergleich zu anderen noch nicht genutzten oder ungenügend genutzten 
Baugebieten gemäss GRIP ist die Zuweisung zu einem Etappierungsgebiet folgerichtig. 
Allerdings ist anzufügen, dass die definitive Beurteilung der einzelnen Flächen und die 
allfällige Zuweisung zu einer Etappe erst in der Nutzungsplanung erfolgen wird.

Der Gemeinderat empfiehlt den Antrag abzulehnen.

Kartenausschnitt zum Antrag Nr. 3  in der Beilage.

1                 Ungleichbehandlung gegenüber den anderen Orten, in denen in den letzten Jahren 
gebaut werden durfte. 
Etappierungsgebiete kommen faktisch einem Bauverbot von 5 bis 15 Jahren gleich. 
Bilten hat Vorzüge als Wohnraum (Autobahnanschluss, Umfahrungsstrasse, gute 
Infrastruktur für Familien, Arbeitsplätze mit Entwicklungsmöglichkeiten)
Schaffung von Arbeitsplätzen und Wohnraum. Die Schaffung von Arbeitsplätzen (ESP) 
und Wohnraum muss Hand in Hand erfolgen. Das Gebiet Seggen liegt in unmittelbarer 
Nähe zum ESP. 

2                   Ungleichbehandlung gegenüber den anderen Orten, in denen in den letzten Jahren 
gebaut werden durfte. 
Etappierungsgebiete kommen faktisch einem Bauverbot von fünf bis 15 Jahren gleich. 
Bilten hat Vorzüge als Wohnraum (Autobahnanschluss, Umfahrungsstrasse, gute 
Infrastruktur für Familien, Arbeitsplätze mit Entwicklungsmöglichkeiten)
Schaffung von Arbeitsplätzen und Wohnraum. Die Schaffung von Arbeitsplätzen (ESP) 
und Wohnraum muss Hand in Hand erfolgen. Das Gebiet Seggen liegt in unmittelbarer 
Nähe zum ESP. 

1        
            

 

Bilten wird durch die Etappierungsgebiete überdurchschnittlich hart getroffen 
(Etappierungsgebiet: faktisches Bauverbot für die nächsten 5 bis 15 Jahre).
Bilten hat Vorzüge als Wohnraum (Autobahnanschluss, gute Erreichbarkeit des 
Bahnhofes, Umfahrungsstrasse, ausreichende Arbeitsplätze).
Bilten darf nicht nur als Industriestandort gesehen werden. 
Fast alle Parzellen des Gebietes Seggen sind durch Strassen erschlossen und baureif. 
Zudem liegen Projekte vor. Die Nachfrage nach Bauland ist in Glarus Nord sehr hoch 
(Siedlungsdruck Grossraum Zürich). 

Die fraglichen Gebiete sind weitgehend nicht überbaut, teilweise ungenügend erschlossen 
und nicht baureif. Diese Gebiete wurden mit einer Planungszone belegt. Dagegen wurden 
Beschwerden beim Kanton erhoben, welche bei den zuständigen kantonalen Instanzen 
noch in Bearbeitung sind. Man befindet sich folglich in einem laufenden 
Rechtsmittelverfahren. Die Etappierungsgebiete wurden in diesem Teilgebiet nach 
gleichen Massstäben wie  in anderen Teilgebieten mit grossen Baugebietsreserven 
informationshalber eingezeichnet. Die definitive Beurteilung der einzelnen Flächen und die 
allfällige Zuweisung zu einer Etappe soll erst in der Nutzungsplanung erfolgen. 

Der Gemeinderat empfiehlt die Anträge abzulehnen. 

Kartenausschnitt zum Antrag Nr. 17 in der Beilage.
Kartenausschnitt zum Antrag Nr. 19 in der Beilage.
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Antrag

Nr.

Antragsteller Art des Antrags Kapitel 

GRIP

Antrag (wörtlich) B     

27 Hans Menzi-Kieni, Mollis; Theo 
Bögeholz-Steiner, Mollis

02 Abänderungsantrag 4.1.4 Streichung des Etappierungsgebiet östlich des Werkhofs Biäsche aus dem GRIP
   

          
        

         
   

          
             

           
         Baulandreserven des Kantons, weshalb der 

P           
          

           
             
            

          
             

   

      

       

22f Priska Müller Wahl, 
Niederurnen; Margreet 
Vuichard, Mollis; Urs 
Schweikert, Näfels; Beat 
Briggen, Niederurnen; Nadine 
Landolt, Näfels

02 Abänderungsantrag 4.2 Antrag zu 4.2 Wirtschaftsentwicklung
In den richtungsweisenden Festlegungen soll im 1. Absatz der 2. Teil gestrichen und wie folgt 
ersetzt werden: Die Gemeinde Glarus Nord möchte ein attraktiver Wohn- und 
Wirtschaftsstandort mit konstant wachsender Bevölkerung und zumindest gleich grosser 
Arbeitsplatzzahl nachhaltig wachsender Bevölkerung und Wirtschaft sein. 

A           
           
         

      
           

    

         

         
            

    

     

22e Priska Müller Wahl, 
Niederurnen; Margreet 
Vuichard, Mollis; Urs 
Schweikert, Näfels; Beat 
Briggen, Niederurnen; Nadine 
Landolt, Näfels

05 Eventualantrag 4.2.2 Eventualantrag zu 22d - 4.2.2 Flugplatz Mollis
(Sollte der Antrag zu 4.1.3 Entwicklungsschwerpunkte, Streichung von Flugplatz Mollis (G+I) 
auf Seite 3 nicht angenommen werden, stellen wir folg. Antrag:)
In den Abstimmungsanweisungen soll nach dem 1. Abschnitt, die ersten beiden 
Aufzählungspunkte zusammengefasst werden.
Statt
- Breiter Nutzungsmix  für aviatiknahe Betriebe (Zulieferbetriebe)
- Standorte für Hightech Betriebe
Neuer Wortlaut
Breiter Nutzungsmix für aviatiknahe Betriebe (Zulieferbetriebe und Hightech Betriebe)

E             
         

         

           

         
          

             
        

           
      

      

23 Barbara Sulzer, Mollis 02 Abänderungsantrag 4.2.3 Ergänzung "Anlagen zur Abfallentsorgung" einfügen im Kapitel 4.2.3 Publikumsintensive 
Einrichtungen, Versorgungseinrichtungen (S. 63) 

in den Erläuterungen folgendermassen ergänzen:
Publikumsintensive Nutzungen für Einkauf und Abfallentsorgung, Sport, Freizeit und 
Tourismus sind in die Gesamtaspekte der Siedlungsentwicklung und der 
Verkehrserschliessung einzubinden. Dabei ist dem Langsamverkehr grosse Priorität 
einzuräumen.

in den richtungsweisenden Festlegungen folgendermassen ergänzen:
Im Gemeindehauptzentrum und in den Ortschaften sowie im Nahbereich der Hauptknoten des 
öffentlichen Verkehrs soll ein breites Güter- und Dienstleistungsangebot, sowie Anlagen zur 
Abfallentsorgung erhalten und gefördert werden. Die Gemeinde setzt sich im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten für eine Durchmischung des Angebots ein. 

W            
          

            
    

              
        

          
              

        

     

4.2 Wirtschaftsentwicklung
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    Begründung (Zusammenfassung) Stellungnahme des Gemeinderates 

    
 

           Das Gebiet liegt isoliert östlich des Werkhofs Biäsche, hat keinen Bezug zum langjährig 
bestehenden Baugebiet Biäsche. 
Gebiet ist nördlich und östlich von Landschaftsschutzflächen umrahmt. Eine Ansiedlung 
von Industrie und Gewerbe würde den Naherholungsraum zerstören. Die grossen 
Bauzonenreserven verpflichten Kanton und Gemeinde zu verschiedenen Auszonungen 
im Richtplanverfahren. Diese Baugebietsexklave im Besitze des Kantons ermöglicht 
eine problemlose Auszonung. 

Eigentümer der Parzelle im Gebiet Biäsche (Parz. Nr. 1815, GB 
Mollis) ist der Kanton. Das Gebiet Biäsche wurde durch die ehemalige Gemeinde Mollis 
eingezont und erschlossen. Gemäss Stellungnahme des Kantons handelt sich bei der 
Parz. Nr. 1815, Mollis um eine der letzten  Baulandreserven des Kantons, weshalb der 
Parzelle eine strategische Bedeutung für die kantonale Standortförderung zukommt. Der 
Kanton hat deshalb angekündigt, sich allenfalls notwendige Schritte gegen eine 
Umzonung vorzubehalten. Die Aussage, die Auszonung sei problemlos, trifft somit nicht 
zu. Zudem ist das Gebiet durch seine Nähe zur Autobahn sehr gut erschlossen. 
Die Zuweisung zu einem Etappierungsgebiet ist im Quervergleich mit anderen noch nicht 
genutzten oder ungenügend genutzten Gebieten folgerichtig. Die definitive Beurteilung der 
einzelnen Flächen und die allfällige Zuweisung zu einer Etappe soll erst in der 
Nutzungsplanung erfolgen.  

Der Gemeinderat empfiehlt den Antrag abzulehnen. 

Kartenausschnitt zum Antrag Nr. 27 in der Beilage.

2     
  

   
   

   
 

    
               

           
         

       

Absicht, ein attraktiver Wohn- und Wirtschaftsstandort zu sein, wird vollumfänglich 
unterstützt. Dies soll langfristig möglich sein, deshalb ist eine nachhaltige Entwicklung 
notwendig. Ein unendliches Wachstum ist weder zwingend notwendig noch 
wünschenswert. Quantität darf Qualität nicht dominieren. 
Gleich grosse Arbeitsplatzzahl ist erstrebenswert, aber nicht zu jedem Preis. Keine 
Firmenansiedlungen um jeden Preis. 

DieZielsetzung eines attraktiven Wohn- und Wirtschaftsstandortes wird seitens der 
Antragsteller nicht in Frage gestellt. Erfahrungsgemäss bilden die Arbeitsplatzsituation und 
die Arbeitsplatzentwicklung Standbeine für eine positive wirtschaftliche Entwicklung und 
den sozialen Frieden in der Gemeinde. Die Formulierung im GRIP entspricht den 
dargelegten Annahmen hinsichtlich Bevölkerungsentwicklung. 

Der Gemeinderat empfiehlt den Antrag abzulehnen.

2    
  

   
   

   
 

       
           

         
           

  

    für aviatiknahe Betriebe (Zulieferbetriebe)
-    

 
        

Es sollen sich nur aviatiknahe Betriebe auf dem Flugplatz Mollis niederlassen können. 
Für andere Firmen gibt es andere Industriegebiete (verkehrstechnisch günstiger 
gelegen). Der Flugplatz Mollis ist verkehrstechnisch sehr schlecht erschlossen. 

Die Eingrenzung für Ansiedlungen auf aviatiknahe Betriebe schränkt die Möglichkeiten für 
die Entwicklung des Flugplatzareals zu stark ein. Nebst Aviatikbetrieben, die insbesondere 
die Flugplatzinfrastruktur mitfinanzieren sollen, ist es sinnvoll, weitere Hightechbetriebe, 
die keinen unmittelbaren Zusammenhang mit dem Flugbetreib haben, anzusiedeln. Es 
besteht das Risiko, dass die Gemeinde Glarus Nord und der Kanton Glarus einen 
bedeutenden Standortvorteil verlieren und wertschöpfende Arbeitsplätze nicht geschaffen 
werden könnten. Zudem ist die Erschliessung für Wasser und Abwasser beschlossen, 
bewilligt und der entsprechende Kredit wurde gesprochen.

Der Gemeinderat empfiehlt den Antrag abzulehnen. 

             
    

    
         

         
        

     
            

           
            

       

Wo eingekauft wird, entsteht Abfall. Sammelstellen sollen in den Ortschaften verteilt 
und gut erreichbar sein (auch für den Langsamverkehr). Dezentrale Sammelstellen 
leisten einen Beitrag zur Verminderung des MIV. Das Recycling wird erleichtert, die 
Kehrrichtmenge kann reduziert werden. 

Die Abfallentsorgung wird in den Grundsätzen in Kap. 8.7 des GRIP behandelt. In den 
Siedlungsgebieten und insbesondere in den Gebieten mit publikumsintensiven 
Einrichtungen, sind ausreichend Entsorgungsanlagen zur Verfügung zu stellen. Dies muss 
jedoch  im GRIP nicht in Form einer Festlegung geregelt werden. Die Detailplanung der 
Sammelstellen ist Sache der bereits laufenden Abfallentsorgungsplanung der Gemeinde. 

Der Gemeinderat empfiehlt den Antrag abzulehnen.

4  
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Antrag

Nr.

Antragsteller Art des Antrags Kapitel 

GRIP

Antrag (wörtlich) B     

15h Hansjörg Stucki, Oberurnen; 
René Brandenberger, Mollis; 
Stefan Gasser, Bilten

01 Grundsatzantrag 5.
 

Das ganze Kap. 5 Verkehr des GRIP sei, da so nicht Richtplan-reif und viel zu unverbindlich, 
zur Präzisierung zurückzuweisen. Es sei spätestens mit der Nutzungsplanung der 
Gemeindeversammlung wieder zum Beschluss vorzulegen. Insbesondere ist die Frage 
Mobilität mit dem Kanton und der Bevölkerung zu erarbeiten.

K           
          

         
         

           
          

         
 

9a Kurt Müller-Noser, Näfels 01 Grundsatzantrag 5. Der Teilbereich Verkehr des Gemeinderichtplans wird zur Überarbeitung zurückgewiesen. Korrelation zwischen den Bereichen Siedlung und Verkehr ist offensichtlich nicht 
g           

     
        

        
        

        
      

     
           

       

9b Kurt Müller-Noser, Näfels 02 Abänderungsantrag 5.2 Im Richtplantext ist folgender behördenverbindlicher Grundsatz aufzunehmen: Der 
Gemeinderat wirkt darauf hin, dass der Kanton die geplante Stichstrasse so ausführen wird, 
dass sie gegebenenfalls auch als Teil einer Umfahrungsstrasse verwendet werden kann. 

K           
          

     
        

        
        

        
      

     
           

       

           
            
             

             
          

           
          

           
         

           
          

   
 

     

 

      in der Beilage.

9c Kurt Müller-Noser, Näfels 02 Abänderungsantrag 5.2 Im Richtplantext ist folgender behördenverbindlicher Grundsatz aufzunehmen: Für das 
Siedlungsgebiet Näfels/Mollis ist verkehrsmässig eine Netzstruktur zu planen, das heisst, eine 
zweite leistungsfähige Verbindung über die Linth in einem Korridor Freihof/Krumm Näfels bis 
Holzbau Frefel/Feldbach Mollis vorzusehen. Eine neue Strasse soll im Bereich des 
Baugebietes schallgedämpft und wo nötig unterirdisch geführt werden. Das nötige Trassee ist 
zu sichern.

K           
          

     
        

        
        

        
      

     
           

       

             
            

            
           

         
         

          
          

           
            

           
             
          

         
            

            
  

      

      in der Beilage.

D            
         

        
       

          
           

        
       

        
         

          
          im GRIP Teil 

V         
            

          
           

           
              
      
              

      

      in der Beilage.

5. Verkehr (siehe Bulletin Kapitel 2.4)
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    Begründung (Zusammenfassung) Stellungnahme des Gemeinderates 

   
   
  

 
 

                
          

         
        

Kapitel ist ein Wunschkonzert, das die finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde 
übersteigt. Eine klare konzeptionelle Vorstellung fehlt, wie mit dem wachsenden 
Verkehrsaufkommen umgegangen werden soll. Es sind keine Aussagen zu 
Verkehrspolitik und Priorisierung der Gemeinde vorhanden. Eine Abstimmung von 
Siedlungsentwicklung und Verkehr ist nicht erkennbar. Kap. 5 soll parallel zur 
Nutzungsplanung in den kommenden 1-2 Jahren überarbeitet werden und der 
Gemeindeversammlung erneut vorgelegt werden (vor oder gleichzeitig mit der 
Nutzungsplanung). 

9            Korrelation zwischen den Bereichen Siedlung und Verkehr ist offensichtlich nicht 
geglückt. Die geplante Siedlungsentwicklung soll tatsächlich mit den vier bescheidenen 
Massnahmen Aufwertungsachsen, Parkierungsregime, Langsamverkehr und 
Mobilitätsmanagement bewältigt werden. Diese Haltung wird den anstehenden 
Problemen in keiner Weise gerecht (vgl. letzte Gemeindeversammlung). 
Auswirkung kantonaler Projekte müssen lokal geprüft werden. Angestrebte 
Siedlungsentwicklung kann mit dem bestehenden Strassensystem nicht umgesetzt 
werden. Stichstrasse schwächt Ost-Westverbindungen (Schliessung untere 
Linthbrücke, Kreisel beim Bahnübergang Molliserstrasse). 
Im GRIP fehlen klare Aussagen, ob die erwünschte Siedlungsentwicklung mit dem 
bestehenden Strassennetz bewältigt werden kann oder nicht. 

9            
             

           

Korrelation zwischen den Bereichen Siedlung und Verkehr ist offensichtlich nicht 
geglückt. Die geplante Siedlungsentwicklung soll tatsächlich mit den vier bescheidenen 
Massnahmen Aufwertungsachsen, Parkierungsregime, Langsamverkehr und 
Mobilitätsmanagement bewältigt werden. Diese Haltung wird den anstehenden 
Problemen in keiner Weise gerecht (vgl. letzte Gemeindeversammlung). 
Auswirkung kantonaler Projekte müssen lokal geprüft werden. Angestrebte 
Siedlungsentwicklung kann mit dem bestehenden Strassensystem nicht umgesetzt 
werden. Stichstrasse schwächt Ost-Westverbindungen (Schliessung untere 
Linthbrücke, Kreisel beim Bahnübergang Molliserstrasse). 
Im GRIP fehlen klare Aussagen, ob die erwünschte Siedlungsentwicklung mit dem 
bestehenden Strassennetz bewältigt werden kann oder nicht. 

Die Umfahrung Näfels sowie die Stichstrasse sind auf übergeordneter Ebene festgelegt. 
Die Stichstrasse ist eine Kantonsstrasse und der Ausbaugrad erfolgt nach den Normen 
des Kantons. Diese künftige Achse wird eine grosse Bedeutung für die Erschliessung des 
Zentrumsgebiets Näfels - Mollis und die Baugebiete in Mollis erhalten. Zudem wird eine 
wesentliche Entlastung der Kantonsstrasse durch den Ortskern Näfels erreicht. Die 
Gemeinde setzt sich in ihrem Ermessen für einen möglichst zweckmässigen Ausbau 
dieser Achse ein. Die weitergehenden Rückkoppelungen (Entlastung Näfels), wie die 
Einflüsse auf die untere Linthbrücke und den Knoten Bahnübergang Molliserstrasse sind 
im Grundsatz zielführend und bringen eine punktuelle Verlagerung der 
Erschliessungsqualitäten. Die Erschliessung ist damit auf Stufe GRIP hinreichend auf den 
Aspekt Siedlung abgestimmt und weitere Details können im Rahmen der 
Nutzungsplanung zweckmässig verfeinert werden.
 
Der Gemeinderat empfiehlt den Antrag abzulehnen.

 

Kartenausschnitt zum Antrag Nr. 9  in der Beilage.

9              
           

            
           

            
 

Korrelation zwischen den Bereichen Siedlung und Verkehr ist offensichtlich nicht 
geglückt. Die geplante Siedlungsentwicklung soll tatsächlich mit den vier bescheidenen 
Massnahmen Aufwertungsachsen, Parkierungsregime, Langsamverkehr und 
Mobilitätsmanagement bewältigt werden. Diese Haltung wird den anstehenden 
Problemen in keiner Weise gerecht (vgl. letzte Gemeindeversammlung). 
Auswirkung kantonaler Projekte müssen lokal geprüft werden. Angestrebte 
Siedlungsentwicklung kann mit dem bestehenden Strassensystem nicht umgesetzt 
werden. Stichstrasse schwächt Ost-Westverbindungen (Schliessung untere 
Linthbrücke, Kreisel beim Bahnübergang Molliserstrasse). 
Im GRIP fehlen klare Aussagen, ob die erwünschte Siedlungsentwicklung mit dem 
bestehenden Strassennetz bewältigt werden kann oder nicht. 

Die beantragte zusätzliche Achse ab Freihof / Krumm in Richtung Feldbach Mollis bringt 
mehr Verkehr und leitet bis zum Bau der Umfahrungsstrasse West zusätzlichen Verkehr 
auf den Dorfkern Näfels. Eine solche Massnahme ist nicht zielführend und nicht 
nachhaltig. Durch eine solche Achse würden auch verschiedene bereits bebaute und 
genutzte Wohngebiete von zusätzlichen Verkehr und Lärmemissionen betroffen. Als 
Neubau wäre eine solche Verkehrsachse im Sinne der Umweltschutzgesetzgebung 
Verursacher der zusätzlichen Belastung auf die angrenzenden Baugebiete und damit auch 
pflichtig die nötigen Sanierungen sicherzustellen und zu finanzieren. Eine Untertaglegung 
dieser neuen Achse in gewissen Abschnitten, um diese umweltrechtliche Sanierung 
hinreichend zu gewährleisten, wäre im fraglichen Abschnitt baulich kaum realisierbar und 
mit undefinierten, sehr hohen Kosten verbunden. Da es sich um eine kommunale 
Verkehrsachse handeln würde, welche nur zum Teil neue Baugebiete erschliesst, würden 
auch die Kosten primär auf die öffentliche Hand, konkret die Gemeinde Glarus Nord, 
fallen. Die eingeschlagene Strategie, welche auf den bestehenden Strassenachsen sowie 
einer Verbesserung von Langsamverkehr und öffentlichem Verkehr aufbaut, soll 
umgesetzt werden. Auch die öffentlichen Gelder sollen in diese Projekte investiert werden 
und nicht in neue Strassen mit aufwändigen Kunstbauten, die nur zusätzliche Belastungen 
mit sich bringen.

Der Gemeinderat empfiehlt den Antrag abzulehnen. 

Kartenausschnitt zum Antrag Nr. 9  in der Beilage.

Die Thematik Verkehr ist im GRIP stufengerecht und umfassend abgehandelt. Als 
besonders wichtiges Teilthema wurde das Langsamverkehrskonzept entwickelt und im 
GRIP abgebildet. Eine flankierende Massnahme bildet das Parkierungsregime. 
Die Massnahmen Parkierungsregime, Langsamverkehr und Mobilitätsmanagement sind 
zentrale Aspekte einer Verbesserung der inneren Verkehrssysteme. Damit werden im 
GRIP 3 konkrete Massnahmen angegangen: Umstieg auf den Langsamverkehr und den 
öffentlichen Verkehr, Umdenken im motorisierten Individualverkehr, Reduktion des 
hausgemachten Ziel-/Quellverkehrs. Die Massnahme Aufwertungsachsen hat zwei 
Ansatzpunkte. Einerseits die Aufwertung des Aussenraums, andererseits die 
Verlangsamung des motorisierten Verkehrs auf den besagten Strassenabschnitten. Diese 
Massnahme ist erst vollständig umsetzbar, wenn eine Umfahrungsachse ins Glarner 
Hinterland besteht. Der Gemeinderat ist der Überzeugung, dass damit  im GRIP Teil 
Verkehr ganz wesentliche Beiträge zur Verbesserung der Verkehrsproblematik 
angestossen werden. Der Bau von neuen Strassen zur Grob- und Feinerschliessung oder 
der Ausbau von bestehenden Achsen für den motorisierten Individualverkehr hingegen 
bringen im Endeffekt nur mehr Autoverkehr. Damit wird das angestrebte Konzept 
torpediert, welches den Umstieg auf Langsamverkehr und öffentlichen Verkehr im Fokus 
hat. Die Gemeinde erhält mit dem GRIP die Grundlage für die Detaillierung im Rahmen 
der Nutzungsplanung und von konkreten Projekten. 
Auf diesen Teil der Vorlage GRIP ist einzutreten und der GRIP als Ganzes zu behandeln.

Der Gemeinderat empfiehlt die Anträge abzulehnen. 

Kartenausschnitt zum Antrag Nr. 9  in der Beilage.

5      
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Antrag

Nr.

Antragsteller Art des Antrags Kapitel 

GRIP

Antrag (wörtlich) B     

12 Stephan und Irene Fischli-
Fässler, Näfels; Albert und 
Marie Louise Ackermann, 
Näfels

02 Abänderungsantrag 5.5 Der auf dem Plan eingezeichnete, quer durch die Parzellen Nr. 87 und 1180 führende Velo-, 
Fuss- und Wanderweg, ist zu verlegen und östlich der Unterführung auf Parzelle 61 entlang 
der Bahnlinie bis auf Höhe Schulhaus Schnegg und dort unter oder über die Bahnlinie nach 
Westen zu führen. 

D            
         

         
           

          
         

 

            
          
            

            
        

           
         

          
            

          
            

           
          

              
            

          
             

       

     

 
      in der Beilage.

2 Ruedi F. Jenny, Mollis 
(VPULG: Verein Pferd und 
Umwelt Linthgebiet - 
Glarnerland)

02 Abänderungsantrag 5.5 Ich beantrage als Einwohner der Gemeinde Glarus Nord wie auch als Vizepräsident des 
Vereins Pferd und Umwelt Linthgebiet-Glarnerland im erwähnten Richtplan auf Seite 15 unter 
Langsamverkehr

Ein gut ausgebautes und signalisiertes Wegnetz für den Langsamverkehr ist von grosser 
Bedeutung. Das heute schon bestehende Wegroutennetz- und Radroutennetz soll schrittweise 
zu einem sicheren und attraktiven Gesamtnetz ausgebaut und gezielt ergänzt werden. Im 
GRIP ...
diesen wie folgt zu ändern:
Langsamverkehr

Ein gut ausgebautes und signalisiertes Wegnetz für den Langsamverkehr ist von grosser 
Bedeutung. Das heute schon bestehende Wanderweg-, Fussweg-. Reitrouten- und 
Radroutennetz soll schrittweise zu einem sicheren und attraktiven Gesamtnetz ausgebaut und 
gezielt ergänzt werden. Im GRIP ...

T           
         

       

           
         

         
          

           
           

        

     

4 Prof. Jürg Meier, Niederurnen 02 Abänderungsantrag 5.8 Der Bereich Strandbad und Hafen Gäsi ist im kommunalen Richtplan vom "Touristische 
Extensivgebiet" in das "Touristische Intensivgebiet im Sommer" anzupassen.

E           
     

 
     

     
         

          

           
         
          
         

           
            

         
        

         
       

       
              

      

      in der Beilage.

22g Priska Müller Wahl, 
Niederurnen; Margreet 
Vuichard, Mollis; Urs 
Schweikert, Näfels; Beat 
Briggen, Niederurnen; Nadine 
Landolt, Näfels

02 Abänderungsantrag 5.8 Antrag zu 5.8 Schifffahrt, Bootsliegeplätze
In den Abstimmungsanweisungen, 1. Absatz, letzter Satz: Dieser soll gestrichen werden: 
Insbesondere die Fragen betreffend Bahnverbindung Gäsi - Filzbach sowie Seezugang soll 
unterstützt werden.
Im Plan GRIP Nutzung ist folglich die entsprechende Linienführung der Seilbahn zu streichen. 

D          
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    Begründung (Zusammenfassung) Stellungnahme des Gemeinderates 

   
    

   

                 
              

               
   

Der schräg über die Liegenschaft führende Weg durchschneidet die Fläche eines 
aktiven Landwirtschaftsbetriebs quer. Eine sinnvolle Nutzung der Weideflächen würde 
verunmöglicht.
Die Bahnunterführung wird durch die (geplanten) Überbauungen Rastenhoschet sowie 
den Ausbau der Stichstrasse zusätzlich belastet. Zudem wird die Bahnunterführung als 
Schulweg genutzt. Eine Linienführung östlich der Unterführung würde die genannten 
Probleme entschärfen und die Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Fläche weiter 
ermöglichen. 

Das Langsamverkehrsnetz im GRIP basiert auf einem umfassenden Konzept. Ziel ist es, 
bequeme und direkte Verbindungen für den Langsamverkehr bereitzustellen, damit die 
Einwohner der Gemeinde auf kurzen Strecken vermehrt die Fuss- oder Radwege nutzen 
und auf das Auto verzichten. Damit kann indirekt der hausgemachte, motorisierte Verkehr 
reduziert und die Parkierungsproblematik entschärft werden. Das Langsamverkehrsnetz 
sollte aus Kostengründen möglichst auf bestehenden Verbindungen aufbauen. Ziel ist es 
auch bestehende Infrastrukturbauten wie Unterführungen oder Brücken, welche einen 
niveauunabhängige Querung ermöglichen, zu nutzen, um Kosten zu sparen. Eine 
Durchquerung von bebauten Baugebieten ist in der Regel kaum zu bewerkstelligen. Aus 
all diesen Gründen ist der Gemeinderat der Auffassung, dass das 
Langsamverkehrskonzept, wie es im GRIP abgebildet ist, grundsätzlich gut und in den 
wesentlichen Zügen abgestimmt und zielführend ist. In einzelnen Abschnitten kann die 
Bereinigung der Linienführung im Rahmen der Nutzungsplanung erfolgen. Im konkreten 
Fall bietet sich das ebenfalls an. Die beantragte Verlegung auf die Ostseite der Bahnlinie 
und eine neue Unter- oder Überführung über die Bahnlinie zum Schulhaus Schnegg 
erachtet die Gemeinde als unverhältnismässig bezüglich Eingriff und Kosten. Einer 
Detailbereinigung der Linienführung im Bereich der Parzellen Nr. 87 und 1180 im Rahmen 
der Nutzungsplanung kann die Gemeinde hingegen zustimmen. 

Der Gemeinderat empfiehlt den Antrag abzulehnen.

 
Kartenausschnitt zum Antrag Nr. 12  in der Beilage.

2     
    

   

               
            

            
          

            
 
    

            
         

           
     

Tierschutz (Auslauf der Pferde), Bezeichnung Wegnetz zu wenig konkret, Reitwegnetz 
jedoch zu konkret (Reitweg als Begriff des Strassenverkehrsgesetzes), steigende 
Pferdebestände, Freizeitreiten als Wirtschaftsfaktor, Reiten als umweltschonende 
Fortbewegungsart

Der Antragstext bezieht sich auf die Formulierung im Bulletin der heutigen 
Gemeindeversammlung. Reitwege gehören gemäss rechtlicher Definition nicht zu den 
Langsamverkehrsanlagen. Der Begriff Langsamverkehr steht für die Fortbewegung zu 
Fuss, auf Rädern oder Rollen, angetrieben durch menschliche Muskelkraft (Definition 
ASTRA). Der Gemeinderat steht dem Anliegen positiv gegenüber, ist jedoch der 
Auffassung, dass dieses Anliegen in der Nutzungsplanung bearbeitet werden soll. Die 
Thematik soll zudem im zu erarbeitenden Gemeindesportanlagenkonzept behandelt 
werden.

Der Gemeinderat empfiehlt den Antrag abzulehnen.

4                  
       

Es sollen folgende Aktivitäten und Infrastrukturen weiterhin möglich sein: Badebetrieb, 
Breitensport, nichtmotorisierter Wassersport, Strandrestaurant, Ökonomiegebäude, 
traditionelle Nutzung
Nutzungsziele: Naherholungsgebiet, Förderung Freiluftsport, Verbesserung 
Naturschutz, Sicherung Investitionen aus öffentlicher Hand
Mit Ausweisung als "Touristisches Extensivgebiet" wäre die Erschliessung von 
Parkplätzen, der Bau eines Radweges, die Errichtung eines Betriebsgebäudes sowie 
nichtmotorisierter Wassersport unerwünscht. Eine nachhaltige moderne Freizeitnutzung 
soll möglich bleiben. Einziges Naherholungsgebiet für Glarus Nord mit Ausstrahlung in 
ganzen Kanton. Anliegen auf Ausbau entsprechender Infrastrukturen muss umgesetzt 
werden. Koordination von Schutz und Nutzung. Planerisch prädestiniert für touristische 
Nutzung. In aktuellem ZP Filzbach als Erholungszone. Weitere politische Argumente.

Im GRIP ist lediglich der Kantonale Richtplan KRIP 2004 informationshalber abgebildet, 
welcher das Gebiet Gäsi als extensiv zu nutzendes touristisches Gebiet definiert. Ein 
davon abweichender GRIP-Eintrag müsste gleichzeitig auch im kantonalen Richtplan 
erfolgen, da ansonsten inhaltliche Widersprüche zwischen den beiden 
Planungsinstrumenten entstehen. Es wird allerdings darauf hingewiesen, dass ohne 
Einigung mit den weiteren Beteiligten (Linthverwaltung, Kanton, 
Umweltschutzorganisationen, weitere) der Inhalt nicht umgesetzt werden kann.
Die Meinungen der Bürger sollen hier abgeholt werden, mit dem Hinweis, dass der Kanton 
für die Genehmigung des GRIP zuständig ist.

Kartenausschnitt zum Antrag Nr. 4  in der Beilage.

2    
  

   
   

   
 

      
           

           
 

             

Die Sanierung des Linthkanals hat durch Revitalisierungen zu ökologischen 
Aufwertungen der Uferbereiche und der Wasserökologie geführt. Der Bau einer 
Seilbahn würde das Erreichte gefährden. Von einer Seilbahn würden nur wenige 
profitieren (im Verhältnis zu den zahlreichen Besuchern des Naherholungsgebietes). 
Ein Konzept für die Seilbahn fehlt (Ziele, Absichten?). 

Im GRIP wird der Kantonalen Richtplan KRIP 2004 informationshalber abgebildet, welcher 
das Gebiet Gäsi als extensiv zu nutzendes touristisches Gebiet definiert. Ein davon 
abweichender GRIP-Eintrag müsste gleichzeitig auch im KRIP erfolgen, da ansonsten 
inhaltliche Widersprüche zwischen den beiden Planungsinstrumenten entstehen. Im Gäsi 
sind verschiedenste Nutzungs- und Schutzinteressen vorhanden, welche teilweise 
diametral auseinandergehen. Im GRIP wird deshalb festgehalten, dass die Gemeinde 
Glarus Nord im Rahmen der laufenden Ortsplanungsrevision eine Plattform für den 
Austausch unter den Akteuren koordiniert. Richtigerweise sollen dort alle Interessen, auch 
die Bahnverbindung Gäsi - Filzbach sowie der Seezugang, diskutiert werden. Die 
Bahnverbindung Gäsi - Filzbach ist im GRIP als Zwischenergebnis eingetragen (vgl. Kap. 
7.1). Die Bahnverbindung soll nicht zu einer Intensivierung der touristischen Nutzung im 
Bereich Gäsi führen.

Der Gemeinderat empfiehlt den Antrag abzulehnen.  
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Antrag

Nr.

Antragsteller Art des Antrags Kapitel 

GRIP

Antrag (wörtlich) B     

29 a Elisabeth Schnyder, Bilten, 103 
weitere Einwohner von Bilten 
und 1 Einwohner von 
Oberurnen

02 Abänderungsantrag 6.1 Streichung der landwirtschaftlich genutzten Flächen Gross Tschachen und Au der 
Entwicklungsschwerpunkte in Bilten

D           
          

    
            

      

           
            

          
             

         
    
         

         
   

           
       

     

 
       

29 b Elisabeth Schnyder, Bilten, 103 
weitere Einwohner von Bilten 
und 1 Einwohner von 
Oberurnen

03 unzulässiger Antrag 6.1 Streichung der landwirtschaftlich genutzten Flächen Gross Tschachen und Au der 
Entwicklungsschwerpunkte in Bilten

D             
            

           
             

           
      

           
         

       

           
            

          
             

         
    
         

         
   

             
          

            
          

           
          

        

           

 

       

18 Barbara Sulzer, Mollis; Hans 
Peter Hauser-Berther, Näfels

02 Abänderungsantrag 6.2 Streichung des folgenden Absatzes im Kapitel 6.2 Fruchtfolgeflächen, in den 
richtungsweisenden Festlegungen (S. 100)
Die Landwirtschaft soll eine Strategie der schrittweisen, konzentrierten Ansiedlung von 
Landwirtschaftsbetrieben verfolgen (z.B. Grossställe, Konzentration von Neuansiedlungen). 
Dabei leistet sie selber einen Beitrag an die Eindämmung der fortschreitenden Zersiedlung und 
am Verlust von guten Landwirtschaftsböden.

Z           
          

 
           

          
    den Strukturwandel zum Ziel hat. 

W             
        

   
         

     

            
          

             
        

        
          

             
          

           
            

          
          

         
        

         
          

            
  

     

6. Natur und Landwirtschaft (siehe Bulletin Kapitel 2.5)
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    Begründung (Zusammenfassung) Stellungnahme des Gemeinderates 

 
    

    

            
  

Das Gebiet Tschachen ist fruchtbarster Landwirtschaftsboden und wird vom Kanton 
Glarus im Richtplan als FFF bezeichnet. FFF sind gemäss neuer 
Raumplanungsgesetzgebung des Bundes zu schützen.
In diesem Gebiet gab es bereits früher Begehren zur Einzonung (Ablehnung aus 
Gründen des Hochwasserschutzes). Der Wille der Biltner Bevölkerung wird übergangen 
(Gebiet nicht überbauen oder in Reservezone überführen).

Die Festlegung der Fruchtfolgeflächen erfolgt im Kantonalen Richtplan (KRIP). Im ganzen 
Kanton sind mehr als die vom Bund geforderten 200 ha an qualifizierten 
Fruchtfolgeflächen vorhanden. Die Flächenbilanz des GRIP ist nahezu ausgeglichen. Es 
wird zwar im GRIP Land neu als Baugebiet vorgesehen, aber ebenfalls in gleichem 
Rahmen Land aus der rechtskräftigen Bauzone gemäss geltender Nutzungsplanungen 
dem Landwirtschafts-/ Freihaltegebiet zugewiesen. 
Auch gemäss revidiertem RPG ist eine Interessenabwägung zwischen Fruchtfolgeflächen 
und anderen Interessen möglich. Diese Interessensabwägung wird in der 
Nutzungsplanung abschliessend vorzunehmen sein.
Das Gebiet Tschachen ist aus Sicht der Gemeinde aufgrund seiner Lage 
(Autobahnanschluss, Bahnanschluss) für eine wirtschaftliche Entwicklung prädestiniert. 

Der Gemeinderat empfiehlt den Antrag abzulehnen.
 
Kartenausschnitt zum Antrag Nr. 29 in der Beilage.

2  
    

    

             
  

Das Gebiet Au liegt in rechtskräftiger Bauzone. In der Argumentation zur Planungszone 
wird explizit mit FFF argumentiert. Es ist inkonsequent, das Gebiet als wertvolles 
Landwirtschaftsland erhalten zu wollen und im GRIP als Baugebiet zu bezeichnen. 
Gebiet wird vom Kanton ebenfalls als FFF bezeichnet. Der Bund hat vom Kanton 
verlangt, dass gute Ackerböden vor einer Überbauung geschützt werden müssen (auch 
wenn sie in rechtskräftiger Bauzone liegen). 
Das neue RPG verlangt bei Rückzonungen infolge zu grosser Bauzonenreserven, dass 
diejenigen Flächen zurückzuzonen sind, die die FFF-Anforderungen erfüllen. Das 
Gebiet Au muss dem Landwirtschaftsgebiet zugewiesen werden. 

Die Festlegung der Fruchtfolgeflächen erfolgt im Kantonalen Richtplan (KRIP). Im ganzen 
Kanton sind mehr als die vom Bund geforderten 200 ha an qualifizierten 
Fruchtfolgeflächen vorhanden. Die Flächenbilanz des GRIP ist nahezu ausgeglichen. Es 
wird zwar im GRIP Land neu als Baugebiet vorgesehen, aber ebenfalls in gleichem 
Rahmen Land aus der rechtskräftigen Bauzone gemäss geltender Nutzungsplanungen 
dem Landwirtschafts-/ Freihaltegebiet zugewiesen. 
Auch gemäss revidiertem RPG ist eine Interessenabwägung zwischen Fruchtfolgeflächen 
und anderen Interessen möglich. Diese Interessensabwägung wird in der 
Nutzungsplanung abschliessend vorzunehmen sein.

Das Gebiet Au (LDA) wurde mit einer Planungszone belegt (Parz. Nr. 904, Grundbuch 
Bilten). Dagegen wurden Beschwerden beim Kanton erhoben. Das Verwaltungsgericht hat 
die Beschwerde abgelehnt. Man befindet sich nach wie vor in einem laufenden 
Rechtsmittelverfahren. Mit dem Erlass einer Planungszone bringt die Gemeinde zum 
Ausdruck, dass die künftige Nutzung des Gebietes vorbehaltslos überprüft werden soll. 
Neben einer Zuweisung der Landwirtschaftszone ist im Rahmen der Nutzungsplanrevision 
auch eine Zuweisung zu einer Gewerbezone denkbar (Ebene Nutzungsplanung).

Dieser Antrag kann im GRIP-Verfahren nicht behandelt werden, weil er die 

Nutzungsplanung betrifft.

Kartenausschnitt zum Antrag Nr. 29 in der Beilage.

1     
  

            
   

          
       

    

Ziel AP 2014/17: Förderung der Biodiversität. Grossställe bedeuten grössere Wiesen 
und Weiden zur effizienteren Futtergewinnung. Dies führt zu einer ausgeräumten 
Landschaft. 
Im Glarner Unterland könnten Spezialkulturen wie Obst und Gemüse zu einer 
vielfältigen biodiversen Landwirtschaft beitragen. Im Richtplan soll nicht eine Strategie 
festgeschrieben werden, welche  den Strukturwandel zum Ziel hat. 
Wenn im GRIP eine Strategie für die Landwirtschaft definiert werden soll: Förderung 
von unterschiedlichen Familienbetrieben mit einem breiten, ökologischen und 
ökonomisch ausgerichteten Produkteangebot. 
Eine vordefinierte minimale Betriebsgrösse entspricht nicht der aktuellen Agrarpolitik. 
Die Strategie im GRIP schont keineswegs bestes Ackerland, sondern bewirkt durch den 
Neubau von Grossstrukturen das Gegenteil. 

Die Landwirtschaft setzt sich stark ein für eine Erhaltung des Landwirtschaftsgebiets im 
Generellen und der Vorrangflächen wie Fruchtfolgeflächen im Speziellen. Die Gemeinde 
hat dafür Verständnis und verfolgt die gleiche Stossrichtung. Im GRIP werden in der 
Gesamtbilanz die Landwirtschaftsflächen nicht verkleinert. Es werden sogar 
landwirtschaftliche Vorrangflächen der künftigen baulichen Nutzung entzogen, indem 
geltende Bauzonen nach Zonenplan im GRIP neu dem Landwirtschaftsgebiet zugewiesen 
werden. Es werden fruchtfolgefähige Böden im Umfang von 2,5 ha aus der geltenden 
Bauzone nach Zonenplan entlassen und stehen künftig der landwirtschaftlichen Nutzung 
zur Verfügung. Die richtungsweisende Festlegung, welche gemäss Antrag aus dem GRIP 
gestrichen werden soll, verlangt eigentlich nichts anderes von den Landwirten als auch 
von allen anderen Bürgern erwartet wird, nämlich den schonungsvollen und 
haushälterischen Umgang mit dem wertvollen Gut "Boden". Die Konzentration der 
Landwirtschaftsbetriebe steht in keinem kausalen Zusammenhang mit der ökologischen 
oder weniger ökologischen Bewirtschaftung des Bodens. Grosse Landwirtschaftsbetriebe 
rufen nicht nach einer Uniformierung der Landschaft. Anstelle von vielen kleinen Betrieben 
können künftig neue Betriebsstrukturen mit grösseren Betrieben und verschiedenen 
Bewirtschaftern treten. Der GRIP macht keine Landwirtschaftspolitik; der GRIP strebt 
bezüglich haushälterischen Umgang mit dem Boden gleiche Rechte und Pflichten für alle 
Bürger an. 

Der Gemeinderat empfiehlt den Antrag abzulehnen.

6        

 



26

Antrag

Nr.

Antragsteller Art des Antrags Kapitel 

GRIP

Antrag (wörtlich) B     

1 Peter Duerst, Mühlehorn 
(Strassenkoorporation 
Abschlegi-Katzenboden)

03 unzulässiger Antrag 7.1 Wir stellen dem Gemeinderat den Antrag, dass die Ferienhauszone bestehen bleibt, wie sie ist 
und keine Änderungen vorgenommen werden.

G            
         

       
       

       

33 Hans Lerch, Näfels 03 unzulässiger Antrag 7.1 Entweder:
Generelle, nach gleichen Pflichten und gleichen Rechten uneingeschränkte Eingemeindung in 
die Gemeinde- und Wohnbauzone auch all jener Liegenschaften in den "Ferienhausgebieten", 
die z.T. seit mehreren Jahrzehnten oder seit mindestens 5 Jahren als offiziell angemeldete 
Wohnsitze von der Gemeinde zwar widerrechtlich aber stillschweigend toleriert wurden, um mit 
voller Besteuerung durch Gemeinde, Kanton und Bund daraus die entsprechenden Einnahmen 
zu erzielen, aber ohne einen Teil oder alle durch die Anmeldung samt Steuerzahlung 
erworbenen Gegenleistungen (allgemeine Erschliessung samt Unterhalt der Erschliessung, 
Zugangsstrassen samt Schneeräumung, Kehrrichtabfuhr, Wasser, Abwasser etc.) erbringen zu 
müssen. 
Oder:
Generelles Verbot von angemeldeten und steuerzahlenden Dauerniederlassungen für 
sämtliche Häuser der aktuellen "Ferienhauszonen" auf dem Gebiet Glarus Nord.

K     
       

        
        

        
       

         
         

11 Gabriel Kundert, Näfels; 
Christian Büttiker, Netstal 
(sportglarnerland.ch)

02 Abänderungsantrag 7.1.4 Die unter Punkt 7.1.4 umschriebenen Festlegungen sollen wie folgt ergänzt werden. Für das 
ganze Gemeindegebiet muss ein Sportanlagenkonzept erarbeitet und verabschiedet werden.

O          
          

         
      

           
          

        

24 Monica und Fridli Marti-Moeckli 02 Abänderungsantrag 8.5.1 Ergänzung betreffend Lichtverschmutzung, einzufügen im Kapitel 8.5.1 Licht (S. 138)

in den Erläuterungen folgendermassen ergänzen:
Die Beleuchtung des öffentlichen Raums und die Beleuchtung des privaten Bereichs 
verursachen einerseits einen relevanten Energieverbrauch und andererseits eine 
Lichtbelastung (Lichtverschmutzung). Technisch sind heute energiesparendere 
Beleuchtungssysteme markttauglich und praxistaugliche Lösungen zur Verminderung von 
unerwünschten Lichtemissionen (Lichtverschmutzung) vorhanden. Die Gemeinde beabsichtigt 
die LED Technik einzuführen und damit einen eigenen Beitrag an die nachhaltige 
Energienutzung zu leisten. Die Gemeinde erlässt zudem Richtlinien zur Vermeidung von 
unerwünschten Lichtemissionen (Lichtverschmutzung) auf dem Gemeindegebiet Glarus Nord. 

in den richtungsweisenden Festlegungen folgendermassen ergänzen:
Die Gemeinde Glarus Nord setzt sich für eine energiesparende und ökonomischere Lösung im 
Bereich der öffentlichen Beleuchtung ein. Zudem setzt sie sich für die Vermeidung von 
unerwünschten Lichtemissionen (Lichtverschmutzung) auf dem Gemeindegebiet Glarus Nord 
ein. 

in den Abstimmungsanweisungen folgendermassen ergänzen:
Die Gemeinde entwickelt speziell für die Bereiche Energie und unerwünschte Lichtemissionen 
einen strategischen Plan (Energie- & Beleuchtungsplan) und integriert darin neben anderem 
auch die Thematik der Beleuchtung des öffentlichen Raums. 

         
     

      
          

  

           
           

         
   

      

5 Hans Kamm-Stucki, Mollis 02 Abänderungsantrag 8.9 Ich habe festgestellt, dass auf dem GRIP eine Materialbewirtschaftungsstelle auf meiner 
Liegenschaft Parzellen Nummer 1721, eingetragen ist. Deshalb ersuche ich Sie das Signet 
unverzüglich herauszunehmen.

P         
     

          
        

        
           
  

      

      in der Beilage.

7. Freizeit und Erholung (siehe Bulletin Kapitel 2.6)

8. Versorgung, Entsorgung, weitere Raumnutzungen (siehe Bulletin Kapitel 2.7)

D          
           

           
           

        
    

           

 

      in der Beilage.
K        
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    Begründung (Zusammenfassung) Stellungnahme des Gemeinderates 

   
 

                 
    

Gemäss GRIP soll FHZ im Katzenboden an div. Orten geändert werden. 
Begründung: FHZ ist voll erschlossen (Zufahrtsstrasse, Kanalisation, Wasser, Strom, 
Telefon). Alles wurde von Ferienhausbesitzern selbst finanziert. 
Entschädigungsforderungen bei Auszonungen in Nutzungsplanung wahrscheinlich. Es 
bestehen Pläne, die unbebauten Grundstücke zu überbauen. 

3      
          

           
             

             
        

 

        
         

Kommunale Gleichheit für alle Bewohner.
GRIP darf der Nutzungsplanung nicht vorgreifen (Ungleichbehandlung Nidstalden)
Teilweise regulär bewohnte Ferienhausgebiete als vogelfreie "Mischzonen", ohne 
eindeutige gemeinderechtliche Oberhoheit mit ihren in unterschiedlichem Privatbesitz 
befindlichen Erschliessungsstrukturen, sind in ihrer sozialen Stabilität gefährdet. 
Auszonungen von landwirtschaftlich wertlosem Boden generieren kein 
landwirtschaftliches Nutzland. Sie verhindern aber eine effiziente energetisch / 
ökonomisch / ästhetische  Nutzung der bereits überbauten Ferienhaussiedlungen. 

1    
   

               
        

Ohne Gemeindesportanlagenkonzept (GESAK) kann der Sport nicht gezielt gefördert 
und unterstützt werden. Das Sportanlagenkonzept dient neben einer Grundlage für 
künftige Entscheide auch zur Abstimmung mit dem KASAK (kantonales 
Sportanlagenkonzept) und dem NASAK (Nationales Sportanlagenkonzept). 

Das geäusserte Anliegen ist im GRIP in den richtungsweisenden Festlegungen im 
Grundsatz bereits enthalten. Weil es sich um eine Konkretisierung einer 
Abstimmungsanweisung handelt, steht einer Zustimmung des Antrages nichts entgegen.

2               

    
           

        
      

        
       

            
           
        

     
             

             
        

 

    
           

           
        

Energieverbrauch senken ist nicht gleichbedeutend mit Lichtverschmutzung verhindern. 
Lichtverschmutzung kann durch alle Leuchtkörper verursacht werden (Kunstlicht am 
falschen Ort oder zur falschen Zeit).
Praxistaugliche Lösungen zur Vermeidung unerwünschter Lichtemissionen 
(Lichtverschmutzung) sind vorhanden und werden von Bund und Kanton zur 
Umsetzung empfohlen. 

Die Thematik Beleuchtung und Lichtverschmutzung wurden im GRIP aufgegriffen und von 
der Gemeinde als wichtig erachtet. Die angesprochene Detailierung ist Sache von 
weiteren Abklärungen und Entscheiden ausserhalb der raumplanerischen Verfahren von 
GRIP und NUP. 

Der Gemeinderat empfiehlt den Antrag abzulehnen. 

5                
            
 

Privates Eigentum, keine vorgängigen Gespräche mit dem Eigentümer, 
Landwirtschaftszone, Bodenbeschaffenheit ungeeignet (Lehm, Torf, Staunässe)

Der Eintrag des möglichen Ablagerungsgebiets basiert auf einer Standortevaluation Dritter 
für Ablagerungsstandorte für sauberes Aushubmaterial. Aufgrund dieser Abklärungen 
wurden alle Standorte dem Koordinationsstand "Zwischenergebnis" zugewiesen. Die 
Evaluation soll auf Nutzungsplanebene fortgeführt werden, danach kann auch der GRIP 
fallbezogen aktualisiert werden.

Der Gemeinderat empfiehlt den Antrag abzulehnen. 

Kartenausschnitt zum Antrag Nr. 5  in der Beilage.

7        

        

Die Ferienhauszonen sind in der Nutzungsplanung der ehemaligen Gemeinden 
abgebildet. Sie unterscheiden sich und bedürfen deshalb der Harmonisierung im Rahmen 
der Ortsplanungsrevision der fusionierten Gemeinde Glarus Nord. Im GRIP werden keine 
Nutzungszonen und auch keine Bauordnungen behandelt und zudem beinhaltet der GRIP 
keine parzellenscharfen Festlegungen. Dies ist Sache der nachfolgenden 
Nutzungsplanung und wird dort bearbeitet.

Diese Anträge können im GRIP-Verfahren nicht behandelt werden, weil sie die 

Nutzungsplanung betreffen.

Kartenausschnitt zum Antrag Nr. 1  in der Beilage.
Kartenausschnitt zum Antrag Nr. 33 in der Beilage.

 



 
4. Anträge 
 
Das Gemeindeparlament beantragt: 
1. Dem Gemeinderichtplan, bestehend 

aus  
a. Richtplantext vom 13. März 2014 

mit den Erläuterungen, den rich-
tungsweisenden Festlegungen, 
den Abstimmungsanweisungen 
und den Verweisen auf die mass-
geblichen Grundlagen, wobei die 
grau hinterlegten Textteile behör-
denverbindlich sind, 

b. Richtplankarten 1:15�000 Nutzung 
vom 25. April 2014 und Erschlies-
sung/Ausstattung vom 25. März 
2014 

sei unverändert zuzustimmen. 
2. Von der Stellungnahme des Gemein-

derates zu den 69 Einwendungen ge-
gen den Gemeinderichtplan (Bericht 
gem. Art. 17 RBG vom 23. Oktober 
2013) sei Kenntnis zu nehmen. 

3. Im Anschluss an die Gemeindever-
sammlung sei die Vorlage an den 
Kanton zur Genehmigung weiterzulei-
ten.  

4. Der Gemeinderat sei mit dem Vollzug 
zu beauftragen.  

 
 
Beilagen:  
1. Eingereichte Anträge der Stimmberech-

tigten 
2. Planausschnitte zu einzelnen Anträgen 
 
 
Auf der Internetseite www.glarus-
nord.ch zum Download bereit:  
1. Bulletin vom Oktober 2014 (zugestellt in 

der Woche 32) 
2. Eingereichte Anträge;  
3. Richtplantext; 
4. Richtplankarte Nutzung; 
5. Richtplankarte Erschliessung und Aus-

stattung; 
6. Gesamthafte Stellungnahme des Ge-

meinderates zu den Einwendungen 
(Bericht gemäss Art. 17 RBG) 

 
 
 

Die beiden Bulletins, die eingereichten 
Anträge der Stimmberechtigten, die bei-
den Richtplankarten sowie der Richtplan-
text und die gesamthafte Stellungnahme 

des Gemeinderates zu den Einwendungen 
(Bericht gemäss Art. 17 RBG) können Sie 

jederzeit auf unserer Internetseite 
www.glarus-nord.ch herunterladen oder 
auf Anfrage bei der Gemeindekanzlei  

(Tel. 058 611 70 11 oder E-Mail  
kanzlei@glarus-nord.ch) bestellen. Wir 
senden Ihnen die Dokumente gerne zu. 
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Antrag Nr. 1 Antrag Nr. 3 
Ferienhausgebiet Katzenboden  Entwicklungsschwerpunkt Näfels/Mollis (Z) 
 

      
Ausschnitt Richtplankarte Nutzung 1:15000 Ausschnitt Richtplankarte Nutzung 1:15000 

 
 
 
 
 
Antrag Nr. 4 Antrag Nr. 5 
Gäsi Materialablagerung / Deponie  
 

      
Ausschnitt Richtplankarte Nutzung 1:15000 Ausschnitt Richtplankarte Erschliessung/Ausstattung 1:15000 
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Beilage 2: Planausschnitte zu einzelnen Anträgen



 

 

 
 
 
Antrag 9 Antrag Nr. 12 
Verkehr Näfels / Mollis Langsamverkehr Näfels 
 

      
Ausschnitt Richtplankarte Erschliessung/Ausstattung 1:15000 Ausschnitt Richtplankarte Erschliessung/Ausstattung 1:15000 

 
 
 
 
 
 
Antrag Nr. 16  
Gebietszuweisung in Zusammenhang mit der Stichstrasse 
 

      
Ausschnitt Richtplankarte Nutzung 1:15000 Ausschnitt Richtplankarte Erschliessung/Ausstattung 1:15000 
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Antrag Nr. 17 / 19 Antrag 21 / 28 / 22d 
Mögliche Etappierungsgebiete (Hinweis) Entwickungsschwerpunkt Flugplatz Mollis (G+I 
Bilten 
 

      
Ausschnitt Richtplankarte Nutzung 1:15000 Ausschnitt Richtplankarte Nutzung 1:15000 

 
 
 
 
 
Antrag 27 Antrag 29 
Mögliches Etappierungsgebiet (Hinweis)  Gebiete Tschachen und Au, Bilten 
Biäsche, Mollis 

      
Ausschnitt Richtplankarte Nutzung 1:15000 Ausschnitt Richtplankarte Nutzung 1:15000 
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Antrag 33 Anträge Nr. 6 /  8 / 10 / 14 / 15b / 15e / 22d 
Ferienhausgebiet Läuferberg 26 / 30 / 32 

Entwicklungsschwerpunkt Eternit (Schweiz) 
AG, Riet Niederurnen (G+I), projektbezogene 
Planung für Eternit (Schweiz) AG, swisspor AG 

 

      
Ausschnitt Richtplankarte Nutzung 1:15000   Ausschnitt Richtplankarte Nutzung 1:15000 
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Für Ihre Notizen:
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Für Ihre Notizen:
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Ausgabe vom 16. September 2014


